
 
 

BEGRÜNDUNG 
MIT UMWELTBERICHT 
ZUR 61. ÄNDERUNG 

DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 
DER GEMEINDE SATERLAND 

(GEWERBEGEBIET NÖRDLICH DER SATER LANDSTRASSE) 
 

- Entwurf - 

 

Büro für Stadtplanung 
Gieselmann und Müller GmbH  
Eschenplatz 2 
26129 Oldenburg 
Tel. : 0441  593655 
e-mail: gieselmann@bfs-oldenburg.de  



Gemeinde Saterland 

Begründung zur 61. Flächennutzungsplanänderung - Entwurf - 2 

Büro für Stadtplanung (FP61Ae_Begr.doc) 09.04.2024 

Inhalt Seite 
1 ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG .................................................................................. 4 

1.1 GELTUNGSBEREICH ................................................................................................... 4 

1.2 ANLASS UND ERFORDERNIS ........................................................................................ 4 

1.3 STÄDTEBAULICHE ZIELE ............................................................................................. 4 

2 RAHMENBEDINGUNGEN ................................................................................................... 5 

2.1 ZIELE DER RAUMORDNUNG (LROP UND RROP) ........................................................... 5 

2.2 BISHERIGE DARSTELLUNGEN IM FLÄCHENNUTZUNGSPLAN ................................................ 5 

2.3 ÖRTLICHE GEGEBENHEITEN UND DEREN PLANUNGSRECHTLICHE EINORDNUNG .................... 5 

3 GRUNDZÜGE DER PLANUNG ........................................................................................... 6 

3.1 STANDORTDISKUSSION UND BEDARF ............................................................................ 6 

3.2 GEPLANTE DARSTELLUNGEN DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES .......................................... 7 

3.3 ERSCHLIEßUNG ......................................................................................................... 7 

3.3.1 Verkehrserschließung......................................................................................... 7 

3.3.2 Ver- und Entsorgung ........................................................................................... 7 

4 UMWELTBERICHT............................................................................................................. 9 

4.1 EINLEITUNG .............................................................................................................. 9 

4.1.1 Kurzdarstellung des Planinhalts ........................................................................ 10 

4.1.2 Ziele des Umweltschutzes ................................................................................ 10 

4.2 BESTANDSAUFNAHME............................................................................................... 15 

4.2.1 Beschreibung der bestehenden Nutzungsstruktur (Schutzgut Mensch) .............. 15 

4.2.1.1 Wohn- und Arbeitsumfeld / Schutzbedürftigkeit ........................................................ 15 

4.2.1.2 Immissionssituation ..................................................................................................... 16 

4.2.1.3 Erholungsfunktion ........................................................................................................ 18 

4.2.2 Beschreibung von Natur und Landschaft .......................................................... 18 

4.2.2.1 Naturraum ..................................................................................................................... 18 

4.2.2.2 Landschaftsbild / Ortsbild............................................................................................ 19 

4.2.2.3 Boden / Wasserhaushalt / Altlasten ............................................................................ 20 

4.2.2.4 Klima / Luft.................................................................................................................... 21 

4.2.2.5 Arten und Lebensgemeinschaften ............................................................................. 21 

4.2.3 Kultur- und sonstige Sachgüter ......................................................................... 23 

4.3 NULLVARIANTE ........................................................................................................ 24 

4.4 PROGNOSE ............................................................................................................. 25 

4.4.1 Auswirkungen auf den Menschen / Immissionsschutz ....................................... 25 

4.4.1.1 Einwirkungen in das Plangebiet .................................................................................. 25 

4.4.1.2 Auswirkungen auf das Wohn- und Arbeitsumfeld...................................................... 26 

4.4.1.3 Erholungsfunktion ........................................................................................................ 29 

4.4.1.4 Risiken für die menschliche Gesundheit .................................................................... 29 

4.4.2 Auswirkungen auf Natur und Landschaft / Vermeidungs- und  

 Kompensationsmaßnahmen ............................................................................. 29 

4.4.2.1 Landschaftsbild / Ortsbild............................................................................................ 29 

4.4.2.2 Fläche / Boden / Wasser............................................................................................. 29 

4.4.2.3 Klima / Luft.................................................................................................................... 31 

4.4.2.4 Arten und Lebensgemeinschaften ............................................................................. 32 

4.4.2.5 Wirkungsgefüge........................................................................................................... 33 

4.4.2.6 Risiken für die Umwelt ................................................................................................. 38 

4.4.3 Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter /      

 Risiken für das kulturelle Erbe .......................................................................... 38 

4.4.4 Wechselwirkungen ........................................................................................... 38 



Gemeinde Saterland 

Begründung zur 61. Flächennutzungsplanänderung - Entwurf - 3 

Büro für Stadtplanung (FP61Ae_Begr.doc) 09.04.2024 

4.4.5 Kumulierung mit Auswirkungen anderer Vorhaben /      

 benachbarter Plangebiete ................................................................................ 39 

4.4.6 Berücksichtigung fachgesetzlicher Vorschriften ................................................ 39 

4.4.6.1 Schutzgebiete i.S.d. BNatSchG / FFH-Gebiet (Natura 2000) ................................... 39 

4.4.6.2 Besonderer Artenschutz.............................................................................................. 39 

4.4.7 Sonstige Belange des Umweltschutzes ............................................................ 40 

4.5 MAßNAHMEN ........................................................................................................... 41 

4.5.1 Immissionsschutzregelungen ............................................................................ 41 

4.5.2 Vermeidungsmaßnahmen bzgl. Natur und Landschaft ....................................... 42 

4.5.3 Abhandlung der Eingriffsregelung ...................................................................... 42 

4.5.4 Maßnahmen nach sonstigen umweltbezogenen Regelungen ............................. 47 

4.5.4.1 Bodenschutzklausel - § 1a (2) Satz 1 und 2 BauGB ................................................. 47 

4.6 AUSWIRKUNGEN I.S.D. § 1 ABS. 6 NR. 7, BUCHSTABE J BAUGB ................................... 48 

4.7 ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN (ALTERNATIVPRÜFUNG)................................. 48 

4.8 ZUSÄTZLICHE ANGABEN IM UMWELTBERICHT ............................................................... 48 

4.8.1 Methodik .......................................................................................................... 48 

4.8.2 Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) ........................................................... 49 

4.8.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung ....................................................... 49 

4.8.4 Referenzliste/Quellenverzeichnis ...................................................................... 51 

5 ABWÄGUNGSERGEBNIS ................................................................................................ 52 

6 VERFAHREN .................................................................................................................... 53 

ANLAGEN ............................................................................................................................ 54 

 



Gemeinde Saterland 

Begründung zur 61. Flächennutzungsplanänderung - Entwurf - 4 

Büro für Stadtplanung (FP61Ae_Begr.doc) 09.04.2024 

1 Anlass und Ziel der Planung 

1.1 Geltungsbereich 

Das Gebiet der 61. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt im Gemeindeteil 
Strücklingen zwischen der Ortslage im Westen und dem Gewerbestandort am 
Vottjeweg im Osten. Im Süden wird das Gebiet durch die Sater Landstraße und 
im Westen durch die Eisenbahnlinie Sedelsberg-Ocholt begrenzt.  

Die genaue Lage und Abgrenzung des Plangebietes ergeben sich aus der Plan-
zeichnung.  

 

1.2 Anlass und Erfordernis 

Mit den Bebauungsplänen Nr. 43, 90, 97, 116 und 128 wurde der Gewerbestand-
ort im Osten von Strücklingen beidseitig des Vottjeweges und der Sater Land-
straße entwickelt und kontinuierlich erweitert. Die damit ausgewiesenen Gewer-
beflächen sind vollständig vergeben und bebaut. 

Mit dem derzeit in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 146, welcher nörd-
lich der Sater Landstraße südwestlich an den bestehenden Gewerbestandort an-
schließt, soll der Gewerbestandort erweitert werden, nachdem eine bislang hier 
vorhandene landwirtschaftliche Hofstelle aufgegeben wurde. Sie sollen daher für 
dringend benötigte Erweiterungen für am Gewerbestandort ansässige Betriebe 
und für die Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe genutzt werden.  

Die Flächen sind im Flächennutzungsplan der Gemeinde bereits größtenteils als 
gewerbliche Baufläche dargestellt. Lediglich eine Teilfläche entlang der Sater 
Landstraße ist als Grünfläche dargestellt. Für diese Teilfläche ist zur Vorbereitung 
der geplanten gewerblichen Nutzung parallel zum Bebauungsplan eine Anpas-
sung der Darstellungen des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

 

1.3 Städtebauliche Ziele 

Neben der Berücksichtigung der allgemeinen Belange gem. § 1 Abs. 5 BauGB 
wird mit der vorliegenden Bauleitplanung insbesondere folgendes Ziel verfolgt: 

• Sinnvolle Erweiterung eines vorhandenen Gewerbestandortes unter Berück-
sichtigung der Belange von Natur und Landschaft und des Immissionsschut-
zes. 
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2 Rahmenbedingungen  

2.1 Ziele der Raumordnung (LROP und RROP) 

Im Landesraumordnungsprogramm (LROP) Niedersachsen 2017 ist das Plange-
biet ohne besondere Darstellung. Diese Darstellung hat auch nach der Ände-
rungsverordnung des LROP, welche mit Bekanntmachung vom 17.09.2022 (Nds. 
GVBl. S. 521) in Kraft getreten ist, Bestand.  

Nach dem Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP 2005) des Landkreises 
Cloppenburg ist das Plangebiet, wie fast das gesamte Gemeindegebiet, als Vor-
sorgegebiet für Erholung dargestellt. Vorsorgegebiete haben nicht den grundsätz-
lichen Ausschluss entgegenstehender Nutzungsarten zur Folge.  

Das Plangebiet ist zudem Teil der naturräumlichen Landschaftseinheit des Niede-
rungsbereiches entlang der Sagter Ems, welche in ca. 450 m Entfernung westlich 
des Plangebietes die Ortslage von Strücklingen durchquert. 

Die angrenzend verlaufende Sater Landstraße ist als regional bedeutsamer Fahr-
radweg dargestellt. 

 

2.2 Bisherige Darstellungen im Flächennutzungsplan  

Im bisher wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde ist das Plange-
biet als öffentliche Grünfläche dargestellt. Die Fläche sollte als Puffer zur südlich 
der Straße gelegenen landwirtschaftlichen Hofstelle verbleiben.  

Eine erste Ermittlung der zu erwartenden 
Geruchsimmissionssituation hat jedoch 
ergeben, dass die Immissionswerte für ein 
Gewerbegebiet auch in diesem Bereich im 
Wesentlichen eingehalten bzw. nur gering-
fügig überschritten werden (s.a. Kap. 
4.2.1.2). 

 

 Plangebiet 61. FP-Änderung 

 Plangebiet B.-Plan Nr. 146 

 

 

2.3 Örtliche Gegebenheiten und deren planungsrechtliche Einordnung 

 (Anlage 1) 

Das Plangebiet ist im westlichen Bereich Teil einer als Grünland genutzten Flä-
che, welche sich nach Norden fortsetzt und im Westen und Osten durch Gräben, 
Gewässer III. Ordnung begrenzt wird. Westlich des Plangebietes verlaufen paral-
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lel zum Graben die Eisenbahnlinie Sedelsberg-Ocholt und die Bahnhofstraße ver-
laufen. Daran schließt sich nach Westen und Südwesten die Ortslage von Strück-
lingen an.  

Der östliche Bereich des Plangebietes ist Teil der Hoffläche der ehemaligen 
landwirtschaftlichen Hofstelle. Die Gebäude und Anlagen der Hofstelle befinden 
sich östlich des Plangebietes. Die Hofstelle wurde aufgegeben und steht derzeit 
leer. Sie ist von Hofgehölzen umgeben. Die Flächen westlich und östlich der Hof-
stelle stellen sich als Grünlandflächen dar, die nur noch extensiv genutzt werden. 
Im Osten schließt sich daran die Straße „Vottjeweg“ an. 

Nördlich und östlich der Hofstelle befindet sich beidseitig des Vottjeweges der 
Gewerbestandort im Norden von Strücklingen, welcher im Rahmen mehrerer 
Bauleitplanverfahren entwickelt wurde (s. Anlage 1).  

Südlich angrenzend verläuft die Sater Landstraße (ehem. K 329), die an ihrer 
Nordseite von einem Straßengraben begleitet wird. Die Straße wurde mit Umset-
zung der östlichen Entlastungsstraße im Jahr 2020 bis zur östlichen Gemeinde-
grenze zu einer Gemeindestraße abgestuft. 

Südlich der Sater Landstraße grenzt der Bebauungsplan Nr. 90 an, welcher eben-
falls ein Gewerbegebiet festsetzt. Der Bereich ist mit einem Betrieb für Rohrlei-
tungsbau bebaut, welcher sich in das Plangebiet hinein erweitern möchte. West-
lich des Betriebsgrundstückes grenzen ein landwirtschaftlicher Betrieb und im 
Übrigen landwirtschaftlich genutzte Flächen an.  

Weitere Angaben zu den bestehenden Nutzungen und den naturräumlichen Ge-
gebenheiten finden sich im Umweltbericht in den Kap. 4.2.1. „Bestehende Nut-
zungsstruktur“ und 4.2.2 „Beschreibung der Umwelt“. 

 

3 Grundzüge der Planung  

3.1 Standortdiskussion und Bedarf 

Östlich und nordöstlich des Plangebietes befindet sich der Gewerbestandort im 
Norden von Strücklingen. Wie bereits beschrieben, sollen die Gewerbeflächen 
mit dem Bebauungsplan Nr. 146 nach Südwesten erweitert werden. Auch südlich 
des Plangebietes ist mit einem Betrieb für Rohrleitungsbau eine gewerbliche 
Nutzung vorhanden. Die Flächen wurden im Flächennutzungsplan der Gemeinde 
daher bereits als städtebaulich sinnvolle Erweiterung des bestehenden Gewerbe-
standortes von Strücklingen angesehen und, einen Grünstreifen entlang der Sater 
Landstraße im Südwesten ausgenommen, als gewerbliche Baufläche dargestellt.  

Da für die bisher als Grünfläche dargestellte Teilfläche in einer Größe von ca. 
3.750 m² die Pufferfunktion zur südlich gelegenen landwirtschaftlichen Hofstelle 
nicht erforderlich ist (s.a. Kap. 4.2.1.2), soll dieser Grundstücksstreifen ebenfalls 
für eine gewerbliche Nutzung herangezogen werden. 
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Für die Flächen liegen Erweiterungsabsichten bereits ansässiger Betriebe vor, die 
auf den bisherigen Betriebsgrundstücken nicht mehr umgesetzt werden können. 
Für eine weitere Fläche liegt eine konkrete Anfrage zur Neuansiedlung vor, 
wodurch die vorliegenden Flächen des Bebauungsplanes Nr. 146 bereits voll-
ständig in Anspruch genommen würden. Damit entspricht die Fläche dem kon-
kreten Bedarf.  

 

3.2 Geplante Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

Mit der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung wird das Plangebiet, ent-
sprechend der Darstellung der nördlich und östlich angrenzenden Flächen, als 
Gewerbegebiet dargestellt.  

 

3.3 Erschließung 

3.3.1 Verkehrserschließung 

Die Haupterschließung des Plangebietes erfolgt von Süden über die Sater Land-
straße. Teilweise sollen die Flächen im Plangebiet sowie die weiteren Flächen 
des nachfolgenden Bebauungsplanes Nr. 146 auch der Erweiterung eines am 
Vottjeweg bereits ansässigen Betriebes dienen, für die daher eine Erschließung 
von Osten über den Vottjeweg und das bereits bestehende Gewerbegrundstück 
möglich ist.  

 

3.3.2 Ver- und Entsorgung  

Gewässer III. Ordnung 

Das Plangebiet wird am westlichen Rand und im zentralen Bereich von einem 
Graben durchquert. Entlang der Gewässer sind im nachfolgenden Bebauungs-
plan Gewässerrandstreifen mit einer Breite von 5 m, gemessen von der oberen 
Böschungskante, zu berücksichtigen, welche Nutzungsbeschränkungen gemäß 
§ 38 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) unterliegen.  

Laut Satzung der Friesoyther Wasseracht ist entlang von Gewässern III. Ordnung 
die Errichtung von baulichen Anlagen in einer Entfernung von weniger als 5 m von 
der oberen Uferkante unzulässig. Um die Durchführung von Unterhaltungsarbei-
ten zu gewährleisten, ist der Gewässerrandstreifen grundsätzlich von jeglichen 
Einzäunungen, Bodenablagerungen oder Anpflanzungen freizuhalten. 

Wasserversorgung 

Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser in ausreichender Qualität kann 
durch den Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) gewährleistet 
werden. 
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Löschwasserversorgung 

Die erforderliche Löschwasserversorgung wird nach den technischen Regeln Ar-
beitsblatt W 405 (aufgestellt vom DVGW) und in Absprache mit der zuständigen 
Feuerwehr erstellt. 

Gemäß des Arbeitsblattes W 405 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasser-
faches e.V. (DVGW) ist eine Löschwassermenge von: 

192 cbm pro Stunde (3.200 l/min) bei GE  

über 2 Stunden als Grundschutz erforderlich. 

Hierfür können die öffentliche Trinkwasserversorgung, natürliche oder künstliche 
offene Gewässer, Löschwasserbrunnen oder -behälter in Ansatz gebracht wer-
den. Die Löschwasserentnahmestellen sind in einem Umkreis von 300 m anzule-
gen.  

Abwasserbeseitigung 

Anfallendes Schmutzwasser wird zentral abgeleitet und dem zentralen Klärwerk 
zugeführt. 

Auf eine ordnungsgemäße Ausbildung der Kanalisation (Abnahme, Einhaltung 
der Abwassersatzung) wird geachtet. Soweit erforderlich, wird eine Vorreinigung 
(Ölabscheider o.ä.) vorgeschaltet. Gegebenenfalls sind besondere Vermei-
dungsmaßnahmen für gefährliche Abwasserinhaltsstoffe im Sinne der Indirektein-
leiterverordnung zu treffen. 

Es ist nicht auszuschließen, dass auf den befestigten Außenflächen der Be-
triebsgrundstücke auch stark verschmutztes Oberflächenwasser anfällt. Mögliche 
Anfallstellen sind z.B. Be- und Entladestellen, Lagerplätze usw.. Derartig ver-
schmutztes Oberflächenwasser ist der Schmutzwasserkanalisation zuzuführen.  

Oberflächenwasser (Anlage 3) 

Bei der Oberflächenentwässerung sollen Auswirkungen der zu erwartenden Flä-
chenversiegelung auf den Grundwasserstand möglichst geringgehalten sowie ei-
ne Verschärfung der Abflusssituation vermieden werden. Im Plangebiet ist jedoch 
das Maß der möglichen Versiegelung entsprechend dem vorhandenen Bebau-
ungsbedarf mit einer geplanten Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 sehr hoch. Zu-
dem haben Erfahrungen in den benachbarten Gebieten gezeigt, dass aufgrund 
des hohen Grundwasserstandes eine Versickerung des anfallenden Regenwas-
sers auf den Grundstücken nicht möglich ist. 

Für den vorliegenden Siedlungsbereich wurde daher im Bereich des Bollinger 
Kanals nordöstlich des Plangebietes ein Regenrückhaltebecken geschaffen, in 
welches die bestehenden Gewerbeflächen entwässern. Die Zuleitung erfolgt u.a. 
über den das Plangebiet querenden Graben bzw. einen Entwässerungskanal im 
Bereich der Straße „Vottjeweg“. Bei der Berechnung des erforderlichen Stauvo-
lumens fand auch der Bereich des vorliegenden Plangebietes und des geplanten 
Bebauungsplanes Nr. 146 auf Grundlage der überwiegend bestehenden Darstel-
lung als gewerbliche Baufläche im Flächennutzungsplan bereits Berücksichti-
gung (s. Anlage 3). 
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Durch die Rückhaltung und gedrosselte Ableitung des auf den zukünftig versie-
gelten Flächen anfallenden Oberflächenwassers können erhebliche Beeinträchti-
gungen des Schutzgutes Wasser somit vermieden werden. 

Für die vorgesehenen wasserwirtschaftlichen Maßnahmen sind die entsprechen-
den Genehmigungen und/oder Erlaubnisse nach dem Wasserhaushaltsgesetz in 
Verbindung mit dem Niedersächsischen Wassergesetz bei der jeweilig zuständi-
gen Wasserbehörde zu beantragen.  

Abfallbeseitigung 

Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen sowie den jeweils gültigen Sat-
zungen zur Abfallentsorgung des Landkreises Cloppenburg. 

Eventuell anfallende Sonderabfälle sind vom Abfallerzeuger einer ordnungsge-
mäßen Entsorgung zuzuführen. 

Energieversorgung 

Die Versorgung des Plangebietes mit der notwendigen Energie kann durch die 
Energieversorgung Weser-Ems (EWE) sichergestellt werden. 

 

4 Umweltbericht 

4.1 Einleitung 

Zur Vermeidung von Doppelprüfungen eröffnet § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB für die 
Umweltprüfung die Möglichkeit der Abschichtung, bei der die Umweltprüfung in 
den nachfolgenden Verfahren auf andere oder zusätzliche Umweltauswirkungen 
beschränkt werden kann. Dies kann jedoch auch für höherstufige Planungen ge-
nutzt werden. „Die Abschichtung kann auch Auswirkungen bei der Aufstellung 
von höherstufigen Planungen haben, in dem die Ergebnisse einer vorgenomme-
nen Umweltprüfung aus der sich anschließenden Stufe berücksichtigt werden. So 
können für die Neuaufstellung eines Flächennutzungsplanes insbesondere die 
aktuellen Umweltprüfungen aus Bebauungsplänen für das entsprechende Gebiet 
genutzt werden.“ (Krautzberger, § 2 RN 535, S.207 – Kommentar Ernst-Zinkahn-
Bielenberg zum BauGB), Mai 2020, Lfg. 138.  

Übernahme des Umweltberichts zum Bebauungsplan Nr. 146 für die 61. FP-
Änderung 

Mit der 61. Änderung des Flächennutzungsplanes (FP) wird der Bebauungsplan 
Nr. 146 „Nördlich der Sater Landstraße“ der Gemeinde Saterland vorbereitet. Das 
Plangebiet der Flächennutzungsplanänderung beschränkt sich dabei auf Teilflä-
chen im südwestlichen Bereich des Bebauungsplanes.  

Da die 61. Änderung des Flächennutzungsplanes der Vorbereitung des Bebau-
ungsplanes Nr. 146 dient und da im Rahmen des Umweltberichts zum Bebau-
ungsplan die Umweltbelange bereits insgesamt dargestellt sind, enthält dieser 
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Umweltbericht bzw. diese Umweltprüfung auch die durch die 61. Änderung des 
Flächennutzungsplanes zu erwartenden Umweltauswirkungen. 

Im vorliegenden Fall wird der Umweltbericht zu den Auswirkungen der 
61. Änderung des Flächennutzungsplanes daher aus Vereinfachungsgründen im 
Wesentlichen aus der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 146 übernommen. 

 

4.1.1 Kurzdarstellung des Planinhalts 

Entsprechend den Ausführungen in Kap. 1.2 dient die vorliegende Planung der 
Erweiterung des bestehenden Gewerbestandortes Strücklingen-Nord. Für die 
Planung wird vorliegend eine Fläche von ca. 3.750 m² in Anspruch genommen 
Der parallel aufgestellte Bebauungsplan Nr. 146 umfasst mit weiteren Flächen 
eine Gesamtgröße von ca. 2,35 ha. Zukünftig können die Flächen im Plangebiet 
durch Gebäude und Anlagen bebaut sowie durch Lager- und Wegeflächen bis zu 
etwa 80 % versiegelt werden. Der wesentliche Planinhalt ist in Kap. 4 dargestellt. 
Auf die Umwelt sind dabei insbesondere folgende Auswirkungen möglich: 

Im Plangebiet ist, aufgrund der geplanten gewerblichen Nutzung, von einer hohen 
Beanspruchung der Flächen auszugehen. Durch den hohen Versiegelungsgrad 
durch die geplante Bebauung und deren Nebenanlagen können insbesondere auf 
die Schutzgüter Mensch, Landschaftsbild, Wasser, Boden, Pflanzen und Tiere 
erhebliche Auswirkungen entstehen. Auf das Schutzgut Mensch sind Umwelt-
einwirkungen im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB möglich und zu prüfen.  

Hinsichtlich der Höhenentwicklung wird eine Bebauung bis zu einer maximalen 
Höhe von 12 m ermöglicht. Diese Festsetzung entspricht der für die angrenzen-
den Gewerbegebiete jeweils getroffenen Höhenfestsetzung. Die geplante Bebau-
ung im vorliegenden Gebiet soll in ihrer Höhenentwicklung somit an diesen an-
grenzenden Bereich angepasst werden. Zudem bleibt mit dieser Höhenbeschrän-
kung eine landschaftliche Einbindung der Gebäude durch vorhandene und ge-
plante Gehölzstrukturen möglich.  

 

4.1.2 Ziele des Umweltschutzes 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

§ 1 BNatSchG nennt die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Da-
nach sind Natur und Landschaft so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regene-
rationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Land-
schaft auf Dauer gesichert sind. Der Schutz umfasst auch die Pflege, die Ent-
wicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Land-
schaft.  
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In der Bauleitplanung werden diese Ziele u.a. durch die Anwendung des § 14 
(Eingriffe in Natur und Landschaft), des § 15 (Verursacherpflichten, Unzulässig-
keit von Eingriffen) und des § 18 (Verhältnis zum Baurecht) berücksichtigt.  

Artenschutzrechtliche Bestimmungen des BNatSchG 

Die relevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote der nationalen Gesetz-
gebung sind in § 44 Abs. 1 BNatSchG formuliert. Hiernach ist es verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie 
zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Na-
tur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vo-
gelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung 
liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 
Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer-
stören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu be-
schädigen oder zu zerstören.  

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten unter bestimmten Voraussetzungen Ein-
schränkungen der speziellen artenschutzrechtlichen Verbote: 

Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für 
Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches zulässig sind, gelten für die Zugriffs-, Besitz- und Vermark-
tungsverbote folgende Maßgaben: Sind in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in 
einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein 
Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit ver-
bundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das 
Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können 
auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte 
wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten 
Arten gelten diese Maßgaben entsprechend. Sind andere besonders geschützte 
Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vor-
habens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- oder Vermarktungsverbote vor.  

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG)  

Das NAGBNatSchG bezieht sich zum Schutz der wild lebenden Tier- und Pflan-
zenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope auf das BNatSchG.  
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Die rechtlichen Grundlagen zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten 
sind in den §§ 38 (zum allgemeinen Arten-, Lebensstätten- und Biotopschutz), 
§ 39 (allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen) und § 44 (besonders 
geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) des BNatSchG festge-
legt. Danach ist es verboten, ohne vernünftigen Grund Lebensstätten wild leben-
der Tier- und Pflanzenarten zu zerstören oder sonst erheblich zu beeinträchtigen 
oder wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen, zu fangen, zu verletzen oder zu 
töten.  

Die Naturschutzbehörde führt ein Verzeichnis der im Sinne der §§ 23 bis 26 und 
§§ 28 bis 30 BNatSchG geschützten Teile von Natur und Landschaft, einschließ-
lich der Wallhecken im Sinne von § 22 Abs. 3 Satz 1 NAGBNatSchG, der Flächen 
im Sinne von § 22 Abs. 4 Satz 1 und der gesetzlich geschützten Biotope im Sinne 
des § 24 Abs. 2 NAGBNatSchG sowie der Natura 2000-Gebiete in ihrem Bereich.  

Das Plangebiet ist nicht als schutzwürdiger oder nach dem BNatSchG geschütz-
ter Bereich gekennzeichnet.  

Landschaftsrahmenplan (LRP) nach § 10 BNatSchG 

Im Landschaftsrahmenplan werden gem. § 10 BNatSchG die überörtlichen kon-
kretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege für Teile des Landes dargestellt. Dabei sind die Ziele der 
Raumordnung zu beachten sowie die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse 
der Raumordnung zu berücksichtigen. Landschaftsrahmenpläne sind für alle Tei-
le des Landes aufzustellen. Gemäß § 3 NAGBNatSchG ist die Naturschutzbehör-
de für die Aufstellung des Landschaftsrahmenplanes zuständig.  

Im Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Cloppenburg (1998) sind das 
Plangebiet selbst und die angrenzenden Flächen nicht besonders dargestellt. In 
Bezug auf die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes ist die Plangebietsfläche 
mit den nördlich und östlich angrenzenden Flächen mit der Wertstufe 2 (mäßig 
eingeschränkt) gekennzeichnet.  

Naturschutzrechtliche Vorgaben sowie schutzwürdige Bereiche sind für das 
Plangebiet und die angrenzenden Bereiche nicht ausgewiesen.  

Landschaftsplan (LP) nach § 11 BNatSchG 

Die für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden auf der Grundlage des 
Landschaftsrahmenplanes im Landschaftsplan dargestellt. Der Landschaftsplan 
enthält Angaben über den vorhandenen und den zu erwartenden Zustand von Na-
tur und Landschaft, die konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, die Beurteilung des vorhandenen und zu erwartenden Zustands 
von Natur und Landschaft und die Erfordernisse und Maßnahmen zur Umsetzung 
der konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege.  

In der Maßnahmenkarte des Landschaftsplanes der Gemeinde Saterland (1994) 
ist für das Plangebiet und die nördlich, östlich und südlich angrenzenden Flächen 
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als Maßnahme der Schutz, die Pflege und Neuanlage von Wallhecken darge-
stellt.  

Bundesimmissionsschutzgesetz 

Nach § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sind raumbedeutsame 
Planungen und Maßnahmen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelt-
einwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Ge-
biete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermieden 
werden.  

Lärmimmissionen 

Maßgeblich für die Bewertung der Lärmbelastung in der Bauleitplanung ist die 
DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ (Stand: Juli 2023). Im Beiblatt 1 der DIN 
18005 sind, bezogen auf Gewerbe- und Verkehrslärm, Orientierungswerte ge-
nannt, die bei der Planung anzustreben sind.  

 

Orientierungswerte der DIN 18005 

 Gewerbe-gebiet Mischgebiet / 
Außenbereich

Allgemeines Wohnge-
biet  

Tags 65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB (A) 

Nachts 
(Verkehr / Gewerbe) 

 
55 /50 dB (A) 

 
50 / 45 dB (A)

 
45 / 40 dB (A) 

 

Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 sind nicht als Grenzwer-
te definiert. Bezogen auf Anlagen i.S.d. BImSchG entsprechen die Orientie-
rungswerte der DIN 18005 den Richtwerten in der technischen Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm (TA Lärm).  

Die für Verkehr anzustrebenden Orientierungswerte können in belasteten Berei-
chen, insbesondere bei vorhandener Bebauung und bestehenden Verkehrswe-
gen, oft nicht eingehalten werden. Die genannten Orientierungswerte sind daher 
im Rahmen der Bauleitplanung einer Abwägung zugänglich. Das Bundesverwal-
tungsgericht hat in seinen Entscheidungen vom 18.12.1990 und vom 22.03.2007 
ausgeführt, dass eine Überschreitung der Orientierungswerte das Ergebnis einer 
gerechten Abwägung sein kann (vgl. BVerwG, Beschluss vom 18.12.1990 - 
4N6.88 - UPR 1991, S. 151 und Urteil vom 22.03.2007 - 4CN2.06 - UPR 2007, S. 
304). Auch die TA Lärm berücksichtigt unter Kap. 6.7 Gemengelagen, bei denen 
Zwischenwerte gebildet werden können, die jedoch die Mischgebietswerte nicht 
überschreiten sollen. 

Zusätzlich werden in der DIN 18005 Hinweise für die Abwägung gegeben. Dazu 
zählt folgende Aussage: „Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städte-
baulichen Planung erforderlichen Abwägung der Belange als ein wichtiger Pla-
nungsgrundsatz neben anderen Belangen - z.B. dem Gesichtspunkt der Erhal-
tung bestehender Stadtstrukturen zu verstehen. Die Abwägung kann in bestimm-
ten Fällen, bei Überwiegen anderer Belange - insbesondere bei Maßnahmen der 
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Innenentwicklung - zu einer entsprechenden Zurückstellung des Schallschutzes 
führen.“ 

 

Verkehrslärm (Vorsorgewerte) 

Hinsichtlich des Verkehrslärms finden sich Bewertungsmaßstäbe neben der DIN 
18005 auch in der 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV vom 12.06.1990). 
Die Verordnung gilt unmittelbar jedoch nur für den Neubau oder die wesentliche 
Änderung von Verkehrswegen. In ihr sind folgende Immissionsgrenzwerte (IGW) 
genannt, die nach der Verkehrslärmschutzrichtlinie 1997 als Werte der „Lärmvor-
sorge“ zu verstehen sind: 

 

Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV für Verkehr 

 Gewerbegebiet 

tags 69 dB(A) 

nachts 59 dB(A) 

 

Geruchsimmissionen 

Um eine bundesweit einheitliche Vorgehensweise für die Geruchsbeurteilung zu 
erreichen, hat der Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) die Ge-
ruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) erarbeiten lassen. Sie beschreibt eine Vorge-
hensweise zur Ermittlung und Bewertung von Geruchsimmissionen im Rahmen 
von Genehmigungs- und Überwachungsverfahren von nach der 4. BImSchV ge-
nehmigungsbedürftigen Anlagen. Die GIRL wurde in Niedersachsen in einem 
gemeinschaftlichen Runderlass d. MU, d. MS, d. ML u.d. MW v. 23.07.2009 veröf-
fentlicht und in der Praxis auch als Entscheidungshilfe in Bauleitplanverfahren be-
rücksichtigt. 

Zum 1.12.2021 wurde die GIRL als Anhang 7 in die TA Luft 2021 integriert. Die 
TA Luft ist zwar selbst kein Gesetz, als normkonkretisierende Verwaltungsvor-
schrift (Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (BImSchG)) stellt sie jedoch eine verbindliche Konkretisierung gesetzlicher 
Anforderungen dar. 

Die TA Luft enthält für verschiedene Baugebietsarten Immissionswerte zur Beur-
teilung einer im Regelfall erheblichen Belästigung gemäß § 3 Abs. 1 BImSchG. 
Der Richtwert für Wohn- und Mischgebiete beträgt eine Geruchseinheit (GE) pro 
cbm Luft (erkennbarer Geruch) an bis zu 10 % der Jahresstunden (Immissions-
wert IW = 0,10). Für Dorfgebiete, Gewerbe- und Industriegebiete sind Ge-
ruchsimmissionen an bis zu 15 % der Jahresstunden zulässig. Im Außenbereich 
können höhere Werte im Einzelfall zugelassen werden. 

In begründeten Einzelfällen ist entsprechend Nr. 3.1 Abs. 5 Anhang 7 TA Luft die 
Festlegung von Zwischenwerten zwischen den Nutzungsbereichen möglich. Da-
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bei können insbesondere im Siedlungsrandbereich und im Übergang zu landwirt-
schaftlich geprägten Flächen Zwischenwerte gebildet werden.  

 

Sonstige Immissionen 

Schädliche Umwelteinwirkungen wie z.B. Geruch, Lärm, Luftverunreinigungen, 
Erschütterungen, Licht und Wärme, sind zu berücksichtigen, wenn sie gemäß § 3 
Abs. 1 BImSchG nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebli-
che Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die 
Nachbarschaft herbeizuführen.  

Sind bezüglich der Luftqualität maßgebliche Werte, insbesondere die der 
39. BImSchV, überschritten, sind Luftreinhaltepläne zu erstellen. In Gebieten, in 
denen kein Luftreinhalteplan erstellt wurde oder erforderlich ist, ist der Erhalt der 
bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berücksichtigen (§1a (6) Nr. 7 h 
BauGB).  

 

4.2 Bestandsaufnahme 

Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
stands, einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich 
erheblich beeinflusst werden 

4.2.1 Beschreibung der bestehenden Nutzungsstruktur  
 (Schutzgut Mensch) 

4.2.1.1 Wohn- und Arbeitsumfeld / Schutzbedürftigkeit 

Eine kartographische Darstellung der vorhandenen Nutzungssituation erfolgt in 
der Anlage 1, eine Beschreibung ist auch in Kap. 2.3 zu finden.  

Das Plangebiet umfasst die südwestlichen Teilflächen des parallel aufgestellten 
Bebauungsplanes Nr. 146. Das Gebiet des B.-Planes Nr. 146 ist im östlichen Be-
reich mit den Gebäuden und Anlagen einer landwirtschaftlichen Hofstelle bebaut. 
Die Hofstelle wurde aufgegeben. Der Gebäudebestand steht derzeit leer. Im 
westlichen Bereich durchquert ein Graben, ein Gewässer III. Ordnung, das Ge-
biet. Im östlichen und nordöstlichen Randbereich wird in mit Gehölzen bestande-
ne Teilflächen der angrenzenden Bebauungspläne eingegriffen. Die übrigen Flä-
chen stellen sich als Grünlandflächen dar, die nur noch extensiv genutzt werden. 

Das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 146 soll, den querenden Graben ausge-
nommen, als Gewerbegebiet entwickelt werden.  

Im Umfeld des Plangebietes und des bestehenden Gewerbestandortes befinden 
sich Wohnnutzungen im Außenbereich bzw. in festgesetzten Wohn- und Misch-
gebieten. Diese stellen die maßgebliche benachbarte Bebauung dar, auf die sich 
die geplante Gewerbegebietserweiterung auswirken kann. 
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Die nächstgelegene Tierhaltungsanlage befindet sich südlich des Plangebietes 
und südlich der Sater Landstraße.  

 

4.2.1.2 Immissionssituation 

a) Bestehende Gewerbelärmsituation 

Südlich, östlich und nordöstlich des Plangebietes wurden mit den Bebauungsplä-
nen Nr. 43, 90, 97, 116 und 128 die Flächen beidseitig der Sater Landstraße und 
des „Vottjeweges“ als Gewerbegebiet oder eingeschränktes Industriegebiet über-
plant, wobei eine Festlegung von flächenbezogenen Schallleistungspegeln (FBS-
Pegel) bzw. Emissionskontingenten (LEK) im Bebauungsplan Nr. 43 nicht erfolgte. 
Bei den weiteren Bebauungsplänen wurden zur Berücksichtigung der im Umfeld 
des Gewerbestandortes im Außenbereich bzw. in festgesetzten Wohn- und 
Mischgebieten vorhandenen Wohngebäude sowie der z.T. am Gewerbestandort 
vorhandenen Betriebswohnungen jedoch Lärmgutachten erstellt, um auf den je-
weils neu ausgewiesenen Gewerbeflächen die möglichen Schallkontingente zu 
ermitteln. Diese wurden in den Bebauungsplänen (Nr. 90, 97, 116 und 128) ent-
sprechend festgesetzt. 

Nach den Ermittlungen zum jüngsten Bebauungsplan Nr. 128 werden die jeweili-
gen Orientierungswerte an einigen maßgeblichen Immissionsorten nordwestlich 
bzw. östlich des Gewerbestandortes bereits ausgeschöpft. Dies galt auch im Be-
reich des ehemaligen Wohnhauses (Hofstelle) im vorliegenden Plangebiet. 

Mit der vorliegend geplanten Erweiterung des Gewerbestandortes entfällt durch 
die Überplanung als Gewerbegebiet der bisher im Gebiet berücksichtigte Immis-
sionsort. 

Die Gemeinde hat für die Planung ein neues Gutachten erstellen lassen, um zu 
ermitteln, welche zusätzlichen gewerblichen Geräuschimmissionen durch das 
Plangebiet verursacht werden dürfen, ohne dass es zu Konflikten in Bezug auf 
Geräuschimmissionen an der umliegend vorhandenen Wohnbebauung kommt 
(zu den Auswirkungen s. Kap. 4.4.1.2 und Anlage 2).  

 

b) Geruchsimmissionen (Anlage 4) 

Südlich des Plangebietes befindet sich an der Sater Landstraße eine landwirt-
schaftliche Hofstelle mit Rinderhaltung. Weitere südlich und östlich gelegene Be-
triebe halten bereits Abstände von ca. 450 m bzw. 600 m ein.  

Die Gemeinde hat durch die Landwirtschaftskammer (LWK) Niedersachsen die 
im Plangebiet zu erwartende Geruchssituation nach Anhang 7 der TA Luft 2021 
prüfen lassen. Für Gewerbegebiete gilt nach der TA Luft ein Immissionswert (IW) 
von 0,15 (erkennbarer Geruch an bis zu 15 % der Jahresstunden). 

Nach den Ermittlungen der LWK gehen nur von dem südlich an der Sater Land-
straße gelegenen Betrieb für das Plangebiet relevante Immissionen aus. 
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Im Ergebnis liegen im überwiegenden Bereich des Plangebietes Belastungen von 
einer Geruchseinheit an bis zu 5 bis 15 % der Jahresstunden (Immissionswerte 
IW = 0,05 bis 0,15) und damit Werte vor, die den Richtwert für ein Gewerbegebiet 
einhalten (s. Anlage 4). Auf Teilflächen am südlichen Rand des Plangebietes 
werden geringfügig höhere Immissionswerte von 0,16 - 0,17 erreicht (zu den 
Auswirkungen s. Kap. 4.4.1.1). 

 

c) Bahnlinie Sedelsberg-Ocholt 

Westlich des Plangebietes verläuft die Eisenbahntrasse Sedelsberg-Ocholt. Täg-
lich und ausschließlich tagsüber verkehrt in der Regel einmal ein Güterzugpaar. 
Zudem wird die Bahnstrecke unregelmäßig, insbesondere an Wochenenden, 
durch die Museumseisenbahn Ammerland Barßel Saterland (MABS) befahren. 
Am Wochenende wird die Strecke jedoch nicht für den Güterverkehr genutzt.  

Im Rahmen anderer Bauleitplanverfahren in der Nachbarschaft dieser Bahntrasse 
wurde ein Lärmimmissionsgutachten erstellt, welches die gleiche Frequentierung 
der Strecke (ein Güterzug täglich) zugrunde legt.  

Diese Untersuchung ermittelte auf Grundlage der Richtlinie für den Verkehrs-
lärmschutz an Bundesfernstraßen1 in einem Abstand von ca. 10 m zur Bahnstre-
cke einen Beurteilungspegel von tags 46 dB(A) und damit eine deutliche Unter-
schreitung des Orientierungswertes der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ 
für ein Gewerbegebiet von 65 dB(A) tags. Nachts findet kein Verkehr auf der 
Bahnlinie statt. 

Die westliche Baugrenze wird im Bereich des geplanten Gewerbegebietes mit ei-
nem größeren Abstand von ca. 17 m zum Bahngleis festgesetzt.  

Nach dem Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP 2022) wird für 
die Bahnstrecke Cloppenburg- Friesoythe-Ocholt der Lückenschluss angestrebt. 
Die Bahnstrecke befindet sich in der Prüfung des Landes Niedersachsen zwecks 
Reaktivierung für den Schienenpersonennahverkehr. Vor dem Hintergrund ist eine 
zukünftig stärkere Auslastung der Strecke nicht ausgeschlossen. 

Die Bahnstrecke quert das Gemeindegebiet, u.a. im Bereich der Ortslagen. 
Dadurch grenzen in weiten Teilen, auch im vorliegenden Siedlungsbereich, aus-
gewiesene Wohn- und Mischgebiete und vorhandene Wohngebäude unmittelbar 
an die Bahntrasse an. Eine Ausweitung der Nutzung der Bahnstrecke ist daher 
nicht uneingeschränkt möglich. 

Ein Gewerbegebiet hat gegenüber Lärmimmissionen zudem einen geringeren 
Schutzanspruch als Wohngebäude in ausgewiesenen Wohn- und Mischgebieten, 
sodass die Situation im vorliegenden Siedlungsbereich durch die vorliegende 
Planung nicht wesentlich geändert wird.  
                                            
1 VkBl. 1983, S. 307 ff. Die Richtlinie bildete die Grundlage für die spätere Verkehrslärmschutz-
verordnung (16. BImSchV), sie enthielt Immissionsgrenzwerte (IGW) für die Lärmvorsorge, je-
doch noch keine IGW für die Lärmsanierung. 
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d) Sonstige Verkehrsimmissionen 

Die Sater Landstraße (ehem. K 329) wurde mit Umsetzung der östlichen Entlas-
tungsstraße (K 318), aufgrund der damit geringeren Verkehrsbedeutung, zu einer 
Gemeindestraße herabgestuft. Die Kreisstraße 318 „Am Ostermoor“ verläuft als 
nächstgelegene Hauptverkehrsstraße in ca. 450 m Entfernung nordöstlich des 
Plangebietes.  

Aufgrund dieser Entfernung und der Abschirmung durch den in diese Richtung 
vorhandenen Gewerbestandort sind unzumutbare Beeinträchtigungen im Plange-
biet durch Verkehrslärm nicht zu erwarten. 

 

e) Sonstige Immissionen 

Im Umfeld des Plangebietes sind keine sonstigen Anlagen (z.B. Sportanlagen) 
vorhanden, deren Auswirkungen oder deren Belange zu beachten sind. Es sind 
im Plangebiet daher keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 c 
BauGB, die von potenziell störenden Anlagen ausgehen könnten, zu erwarten. 

 

4.2.1.3 Erholungsfunktion 

Die Plangebietsfläche stellt sich als ehemalige Grünlandfläche dar, die seit län-
gerem nicht mehr intensiv genutzt wird. Als ehemals landwirtschaftlich genutzte 
Fläche mit ihrer Lage an einem bestehenden Gewerbestandort ist die Naherho-
lungsfunktion des Gebietes von nur allgemeiner Bedeutung. Zudem ist die Um-
gebung bereits derzeit durch die umliegend gewerblichen Nutzungen und den 
vorhandenen landwirtschaftlichen Betrieb geprägt (Visuelle Beeinträchtigungen) 
und in Bezug auf mögliche Immissionen vorbelastet. 

 

4.2.2 Beschreibung von Natur und Landschaft  

4.2.2.1 Naturraum 

Das Plangebiet liegt innerhalb der naturräumlichen Einheit Sagterland, die zur 
Haupteinheit der Hunte-Leda-Moorniederung gehört.  

Die naturräumliche Einheit Sagterland trennt das Wester- und das Ostermoor als 
Landbrücke und verbindet die Esterweger Geestinseln mit der Jümme-Niederung. 
Diese Landbrücke ist der breiteste aller Sandkorridore im Moor und zeichnet sich 
durch ein besonders bewegtes Relief aus, welches durch zahlreiche Dünenrü-
cken, die sich 10 m über die Flussaue der Sagter-Ems erheben (z.B. Maiglöck-
chenwald bei Scharrel), verursacht wird.  

Die Sagter-Ems, deren Quellflüsse auf der Ems-Hunte-Geest entspringen und als 
Randsumpf-Flüsse der Hochmoore am Rand der Esterweger Geestinseln ent-
langfließen bevor sie sich zur Sagter-Ems vereinigen, durchfließt in zahlreichen 
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Windungen eine wechselnd breite Flussaue, die das naturräumliche Zentrum des 
Sagterlandes darstellt und als Flachmoorgebiet heute von Grünland überzogen 
ist. Die stellenweise recht ausgedehnten, ebenen Talsand- und Flugsandflächen 
sind vom Grundwasser beeinflusst und von Grünland sowie Ackerflächen und 
Nadelforsten bedeckt. Die höher gelegenen, trockenen Dünenfelder sind das ei-
gentliche alte Siedlungs- und Ackergebiet, welches meist auch die Eschböden 
aufweist. Ebenfalls zum naturräumlichen Gefüge gehören die das Hochmoor 
randlich begleitenden Flachmoore, von denen aus die angrenzenden Hochmoore 
kultiviert wurden. Sie tragen heute Grünland und Acker. Infolge seiner trockenen 
Lage zwischen den großen Mooren wurde das Sagterland schon frühzeitig (vor 
1200) besiedelt und konnte sich durch seine isolierte Lage lange Zeit hindurch als 
Bauernfreistaat erhalten und bis heute Besonderheiten in Sprache und Brauch-
tum beibehalten. Scharrel, Strücklingen und Ramsloh sind die ältesten Siedlun-
gen, in deren Nachbarschaft sich Eschfluren ausdehnen.  

(Quelle: Sophie Meisel; Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 54/55 Oldenburg/Emden, 1962 und  

 Landschaftsplan Saterland, 1994) 

 

4.2.2.2 Landschaftsbild / Ortsbild 

Das Plangebiet liegt im Gemeindeteil Strücklingen zwischen der Ortslage im 
Westen und dem Gewerbestandort am Vottjeweg im Osten. Der vorliegende Gel-
tungsbereich wird im Süden durch die Sater Landstraße, im Osten durch den 
Vottjeweg und im Westen durch einen Graben und die parallel verlaufende Ei-
senbahnlinie Sedelsberg-Ocholt begrenzt.  

Das Landschaftsbild des Planbereichs wird in erster Linie durch die Gehölzstruk-
turen und die vorhandenen leerstehenden Gebäude im östlichen Plangebietsbe-
reich geprägt.  

Die Flächen westlich und östlich dieser Gebäude stellen sich als Grünlandflächen 
dar, die nur noch extensiv genutzt werden. Im westlichen Bereich wird das Gebiet 
in Süd-Nord-Richtung von einem Graben gequert. Dieser Graben stellt sich ohne 
begleitende Gehölzstrukturen dar. Am westlichen Plangebietsrand begrenzt ein 
weiterer Graben das Plangebiet, zu dem parallel die Eisenbahnlinie Sedelsberg-
Ocholt und die Bahnhofstraße verlaufen. Daran schließt sich nach Westen und 
Südwesten die bebaute Ortslage von Strücklingen an.  

Am nordöstlichen Plangebietsrand verläuft eine Gehölzreihe, die sich im Wesent-
lichen aus Eichen und vereinzelten Erlen zusammensetzt. Im südöstlichen Teil 
der Plangebietsfläche befinden sich die leerstehenden Gebäude einer Hofstelle 
mit ihren angrenzenden befestigten Flächen und den umgebenden Gehölzstruktu-
ren. Die Fläche östlich zwischen den Gebäuden und dem Vottje-weg am östli-
chen Plangebietsrand stellt sich, wie die westlichen Flächen als extensiv genutzte 
Grünlandfläche dar. Die vorhandene Baumreihe entlang des Vottjeweges setzt 
sich im Wesentlichen aus Eichen zusammen.  

Am südlichen Plangebietsrand, außerhalb des Geltungsbereichs, verläuft die Sa-
ter Landstraße, die an ihrer Nordseite von einem Straßengraben begleitet wird. 
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Südlich der Straße befinden sich die Gebäude eines Gewerbebetriebes und einer 
landwirtschaftlichen Hofstelle.  

In westliche Richtung wird das Landschaftsbild durch den Gehölzbestand entlang 
der Bahnhofstraße geprägt. In nördliche, nordöstliche und östliche Richtung 
schließen sich bebaute bzw. in kleinen Teilbereich bisher noch unbebaute Ge-
werbegebietsflächen an.  

Das Landschaftsbild des Planbereichs weist aufgrund der Lage angrenzend zum 
vorhandenen Gewerbestandort keine besondere Bedeutung hinsichtlich Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit auf. Als wertvolle Elemente des Landschaftsbildes sind 
jedoch die im östlichen Bereich des Plangebietes vorhandenen Gehölzstrukturen 
zu bewerten.  

 

4.2.2.3 Boden / Wasserhaushalt / Altlasten 

a) Boden  

Gemäß § 2 BBodSchG übernimmt der Boden natürliche Funktionen als Lebens-
grundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganis-
men, als wesentlicher Bestandteil des Naturhaushaltes und als Abbau-, Aus-
gleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puf-
fer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des 
Grundwassers. Darüber hinaus erfüllt er Funktionen als Archiv der Natur- und Kul-
turgeschichte sowie verschiedene Nutzungsfunktionen als Rohstofflagerstätte, 
Fläche für Siedlung und Erholung, als Standort für die land- und forstwirtschaftli-
che Nutzung und als Standort für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzun-
gen, Verkehr, Ver- und Entsorgung.  

Gemäß dem NIBIS Kartenserver des LBEG (Bodenkarte von Niedersachsen  
(1 : 50.000) ist im Bereich der Plangebietsfläche als Bodentyp ein mittlerer Gley-
Podsol vorherrschend.  

Das Substrat vom Gley-Podsol besteht aus Flugsand über weichselzeitlichem 
Talsand. Der Gley-Podsol ist in der grundwassernahen Geest weit verbreitet. Der 
Bodentyp zeichnet sich aus durch ein geringes bis mittleres Ertragspotenzial, ein 
geringes bis mittleres Wasser- und Nährstoffspeichervermögen und eine gute 
Durchlüftung und Wasserdurchlässigkeit im Oberboden. Er ist beregnungsbedürf-
tig, weniger verdichtungsempfindlich und auswaschungsgefährdet gegenüber 
Nähr- und Schadstoffen. Er verfügt zudem über eine geringe bis mittlere Puf-
ferkapazität und eine Erosionsgefahr durch Wind.  

(Quelle: www.lbeg.niedersachsen.de NIBIS) 

 

b) Wasserhaushalt 

Innerhalb und angrenzend an das Plangebiet befinden sich keine natürlich ent-
standenen Oberflächengewässer. Im westlichen Bereich wird das Gebiet in Süd-
Nord-Richtung von einem Graben gequert. Dieser Graben ist im Regelprofil aus-
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gebaut und stellt sich ohne begleitende Gehölze dar. Im Westen begrenzt ein 
weiterer Graben das Plangebiet. Dieser Graben ist ebenfalls im Regelprofil aus-
gebaut und wird auch nicht von Gehölzen begleitet.  

Gemäß dem NIBIS Kartenserver des LBEG (Hydrogeologische Karte von Nie-
dersachsen 1 : 50.000) liegt im überwiegenden Bereich des Plangebietes eine 
Grundwasserneubildungsrate von 150 – 200 mm im Jahr vor. Das Schutzpotential 
gilt aufgrund der Beschaffenheit der anstehenden Gesteine und ihrer Mächtigkeit 
im Hinblick auf ihr Vermögen, den oberen Grundwasserleiter vor der Befrachtung 
mit potentiellen Schadstoffen zu schützen, als „gering“. Das Grundwasser gilt dort 
als gut geschützt, wo gering durchlässige Deckschichten über dem Grundwasser 
die Versickerung behindern und wo große Flurabstände zwischen Gelände und 
Grundwasseroberfläche eine lange Verweilzeit begünstigen.  

Beim Schutzgut Wasser ist kein besonderer Schutzbedarf gegeben, da die 
Grund-wasserneubildungsrate im langjährigen Mittel unter 200 mm/a liegt.  

(Quelle: www.lbeg.niedersachsen.de NIBIS) 

 

c) Altlasten 

Der Gemeinde liegen zurzeit keine Hinweise oder Erkenntnisse vor, dass sich im 
Geltungsbereich des Plangebietes oder der Umgebung Böden befinden, die er-
heblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind.  

 

4.2.2.4 Klima / Luft 

Das Plangebiet liegt klimatisch in der maritimen Flachlandregion und ist der 
grundwassernahen, ebenen Geest zuzuordnen. Das Klima gilt als mittelfeucht. 
Mittlere Jahresniederschläge von durchschnittlich 650 - 800 mm sind zu erwarten. 
Die relative Luftfeuchte liegt im Mittel bei 83%. Die durchschnittliche Jahrestem-
peratur ist etwa 8,5°C, bei mittleren Jahrestemperaturschwankungen von 15,8°C.  

Die klimatische Wasserbilanz weist einen Überschuss von 300 - 400 mm im Jahr 
auf, wobei ein geringes bis sehr geringes Defizit im Sommerhalbjahr von < 50 
mm besteht. Die mittlere Vegetationszeit von etwa 225 Tagen ist relativ lang.  

(Quelle: Karten des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen; Bodenkundliche Standortkar- te, 

M. 1 : 200.000, Blatt Oldenburg, 1977) 

 

4.2.2.5 Arten und Lebensgemeinschaften 

Heutige potenziell natürliche Vegetation (PNV) 

Nach der Karte der potenziell natürlichen Vegetationslandschaften Niedersach-
sens auf der Grundlage der Bodenübersichtskarte (1:50.000) würde sich die 
Plangebietsfläche bei einer vom Menschen unbeeinflussten Entwicklung zu ei-
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nem Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflandes mit Übergängen zum Flatter-
gras-Buchenwald entwickeln.  

Als Baumarten der Sukzessionsphasen oder Begleiter der von der Rot-Buche 
dominierten Schlussgesellschaft kämen Hänge-Birke, Hainbuche, Zitter-Pappel, 
Stiel-Eiche, Trauben-Eiche, Eberesche und Winterlinde natürlicherweise im 
Plangebiet vor.  

(Quelle: Heutige potenzielle natürliche Vegetationslandschaften Niedersachsens auf Basis der Bodenkundli-

chen Übersichtskarte 1 : 50.000, Inform.d. Naturschutz Niedersachsen 2003) 

 

Biotoptypen 

Die Bestandsaufnahme erfolgte auf Grundlage des Kartierschlüssels für Bio-
toptypen in Niedersachsen (Drachenfels, 2021). Der jeweilige Biotopcode ist ana-
log dem Kartierschlüssel. Eine kartographische Darstellung erfolgt in der Anla-
ge 5.  

 

Sonstiges feuchtes Extensivgrünland (GEF) 

Der überwiegende Teil der Plangebietsfläche stellt sich als feuchtes Extensiv-
grünland dar. Hierbei handelt es sich um Wiesen- und Weideflächen, die seit 
längerem nicht mehr genutzt werden. In Teilbereichen haben sich Feuchtezeiger 
wie z.B. Schilf und Binsen ausgebreitet. In anderen Bereichen breiten sich soge-
nannte Weideunkräuter wie z.B. die Acker-Kratzdistel aus. Gemäß dem Osnab-
rücker Kompensationsmodell wird diese Grünlandfläche dem Wertfaktor 2,5 WF 
zugeordnet.  

 

Nährstoffreicher Graben (FGR) 

Im westlichen Bereich wird das Gebiet in Süd-Nord-Richtung von einem Graben 
gequert. Dieser ist im Regelprofil ausgebaut und stellt sich ohne begleitende Ge-
hölzstrukturen dar. In den grasreichen Böschungsflächen sind krautige Pflanzen 
vertreten wie z.B. Brennnessel, Wiesen-Bärenklau, Rainfarn und Brombeere. Zur 
Zeit der Bestandsaufnahme (November 2023) war der Graben wasserführend. 
Gemäß dem Osnabrücker Kompensationsmodell wird der Graben mit dem Wert-
faktor 1,5 WF bewertet.  

 

Bebaute bzw. versiegelte Fläche (X) 

Im südöstlichen Bereich der Plangebietsfläche befinden sich die leerstehenden 
Gebäude einer Hofstelle mit ihren angrenzenden befestigten Flächen. Diese be-
bauten bzw. versiegelten Flächen gehen als für den Naturhaushalt wertlose Flä-
chen mit dem Wertfaktor 0 WF in die Bilanz zur Eingriffsermittlung ein.  

 



Gemeinde Saterland 

Begründung zur 61. Flächennutzungsplanänderung - Entwurf - 23 

Büro für Stadtplanung (FP61Ae_Begr.doc) 09.04.2024 

Gemäß Bebauungsplan Nr. 97 festgesetzte Flächen 

Am östlichen Rand greift der vorliegende Bebauungsplan in die Festsetzungen 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 97 ein. Der rechtskräftige Bebauungs-
plan setzt in diesem Bereich eine ca. 53 m lange Wallhecke, eine weitere Fläche 
zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern und nicht überbaubare Gewerbegebiets-
fläche fest. Im vorliegenden Bebauungsplan ist dieser Bereich als bebaubare 
Gewerbegebietsfläche festgesetzt.  

 

Einzelbäume (HBE) am Vottjeweg 

Am südöstlichen Rand der Plangebietsfläche befinden sich entlang des Vottje-
weges ältere Einzelbäume, die sich zumeist aus Stieleichen zusammensetzen. 
Da diese Einzelbäume vollständig erhalten werden und als zu erhaltende Einzel-
bäume im Bebauungsplan festgesetzt sind, gehen diese Bäume ohne Bewertung 
in die Bilanz zur Eingriffs- und Kompensationsermittlung ein.  

 

Fauna (Artenschutz) 

Situation im Plangebiet 

Zur Beurteilung der Bedeutung des Plangebietes für die Fauna wurde in Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Cloppenburg eine ar-
tenschutzrechtliche Potenzialabschätzung erstellt. Als Bewertungsgrundlage er-
folgte 2024 eine zweimalige Begehung zur Erfassung der vor Ort gegebenen 
Strukturen.  

Dabei wurden potenzielle wie aktuell von Individuen der betrachteten Artengrup-
pen in Nutzung befindliche Quartiere und Strukturen gesucht bzw. eingeschätzt, 
inwiefern die Vorhabenfläche für eine Nutzung als Jagd-, Nahrungs- oder Quar-
tierhabitat geeignet ist. In einer vertieften Untersuchung wurden vorhandene Ge-
bäude- und Baumhöhlenstrukturen endoskopisch auf ihre Eignung als Vogelbrut-
platz oder Fledermausquartierstätte untersucht.  

Brutvögel 

Die auf der Vorhabenfläche wachsenden Gehölze weisen alle eine sehr gute Eig-
nung für Gehölzbrüter auf, die ihre Nester offen im Geäst von Bäumen oder 
Sträuchern anlegen. Bäume mit Höhlen oder Rindentaschen sind darüber hinaus 
als für Höhlenbrüter geeignete Niststruktur anzusprechen. Der Boden der Vorha-
benfläche zeigt im Bereich der Gehölze einen Aufwuchs aus Gräsern, Hochstau-
den und Sträuchern, wodurch eine allgemeine Eignung als Nahrungshabitat be-
steht. Der Offenlandbereich zwischen Eichenwallhecke und Sater Landstraße ist 
für Offenlandarten wie Feldlerche, Kiebitz und Brachvogel zu kleinflächig und zu 
nah an Vertikalstruktur, um ein geeignetes Habitat darzustellen. Die Nähe zur 
Straße und zu Wohn- wie gewerblicher Bebauung bedeutet einen geringen Wert 
der Fläche für solche Arten, die nicht an menschliche Nähe und Lärm als Störfak-
toren angepasst sind. Es sind boden-, gehölz- und strauchbrütende Vogelarten zu 
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erwarten, die als Kulturfolger trotz solcherart Störung siedlungsnahe Habitate be-
siedeln. 

Fledermäuse 

Die Vorhabenfläche weist eine gute Eignung als Jagdhabitat für die in Siedlungs-
bereichen verbreiteten Fledermausarten auf. Ein hohes Aufkommen von Beutein-
sekten ist aufgrund des (feuchten) Grünlands, der Gehölze, der Sträucher im Be-
reich der Eichenwallhecke und des Entwässerungsgrabens westlich der Hofstelle 
zu erwarten. Eine Eignung als Leitlinie strukturgebunden fliegender Fledermaus-
arten ist im Bereich der Eichenwallhecke und der Saumgehölze am Vottjeweg 
gegeben. Potenzielle Quartierstrukturen wie Spechthöhlen, Astausfaulungen oder 
Rindentaschen ließen sich zahlreich innerhalb des Baumbestands in verschiede-
ner Ausprägung nachweisen. Die gefundenen Strukturen weisen zum Teil eine 
gute Eignung als Fledermausquartier für das gesamte zu erwartende gehölzbe-
wohnende Artenspektrum auf.  

Der faunistische Fachbeitrag bzw. die Potenzialabschätzung ist als Anlage 6 der 
vorliegenden Begründung beigefügt.  

 

4.2.3 Kultur- und sonstige Sachgüter  

Der Gemeinde sind innerhalb des Geltungsbereichs sowie in der Umgebung kei-
ne baulichen Anlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen oder Bodendenkmale 
darstellen, bekannt. Es sind keine sonstigen wertvollen Kultur- oder Sachgüter 
vorhanden. 

 

4.3 Nullvariante 

Bei Nichtdurchführung der Planung wäre eine Wiederaufnahme der derzeit unge-
nutzten Hofstelle, jedoch nur soweit unter Berücksichtigung der umliegend vor-
handenen Wohnnutzungen und dem bestehenden Gewerbestandort möglich, 
denkbar.  

Das Orts- und Landschaftsbild und das bestehende Wirkungsgefüge der Schutz-
güter von Natur und Landschaft untereinander blieben in der jetzigen Form erhal-
ten bzw. wäre auf Teilflächen eine Intensivierung der ehem. landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung möglich. 

Die derzeitige Immissionssituation für im Umfeld vorhandene Wohnnutzungen 
würde unverändert bestehen bleiben. 

Da Kultur- und sonstige Sachgüter im Plangebiet nicht bekannt sind, sind verän-
derte Auswirkungen bei Nichtdurchführung der Planung nicht zu erwarten. Dies 
gilt auch für den Graben, welcher als offener Wasserzug unverändert erhalten 
bleibt. 
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4.4 Prognose 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 
Planung (Auswirkungen der Bau- und der Betriebsphase)  

4.4.1 Auswirkungen auf den Menschen / Immissionsschutz 

Bei der Bewertung der Auswirkungen der Planung auf den Menschen ist zu un-
terscheiden zwischen den Auswirkungen, die durch das geplante Baugebiet in 
der Nachbarschaft, d.h. insbesondere an benachbarten Wohnnutzungen, zu er-
warten sind und den Auswirkungen, die durch vorhandene Immissionen auf die 
geplante Nutzung einwirken. Von Belang sind dabei, bezogen auf das Schutzgut 
Mensch, insbesondere die Wohn- und Arbeits- sowie die Erholungsfunktionen. 

 

4.4.1.1 Einwirkungen in das Plangebiet 

a) Geruchsimmissionen der Landwirtschaft 

Nach den Ermittlungen der Landwirtschaftskammer (s. Anlage 4 und Kap. 
4.2.1.2) werden bei Berücksichtigung tierartspezifischer Belästigungspotenziale 
im überwiegenden Bereich des Plangebietes Immissionswerte (IW) von 0,05 - 
0,15 erreicht. Der für ein Gewerbegebiet in der TA Luft genannte Immissionswert 
von 0,15 kann somit im Wesentlichen eingehalten werden.  

Auf Teilflächen am südlichen Rand des Plangebietes werden mit Immissionswer-
ten von 0,16-0,17 höhere Werte erreicht.  

Gemäß Anhang 7 der TA Luft bezieht sich der Immissionswert von 0,15 jedoch 
auf Wohnnutzungen in einem Gewerbe- bzw. Industriegebiet (beispielsweise ei-
nes Betriebsinhabers). Für Arbeitnehmer können, aufgrund der grundsätzlich kür-
zeren Aufenthaltsdauer (ggf. auch der Tätigkeitsart) benachbarter Arbeitnehmer 
nach der TA Luft höhere Immissionen zumutbar sein, wobei in der Regel eine Ge-
ruchshäufigkeit von IW = 0,25 nicht überschritten werden soll. Dieser Wert wird 
im gesamten Gebiet unterschritten. 

Zudem ist in begründeten Einzelfällen entsprechend Nr. 3.1 Abs. 5 Anhang 7 TA 
Luft - wie auch bereits nach der früheren Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) - die 
Festlegung von Zwischenwerten zwischen den Nutzungsbereichen möglich. Ins-
besondere können nach dem Kommentar zu Anhang 7 der TA Luft im Siedlungs-
randbereich und im Übergang zu landwirtschaftlich geprägten Flächen Zwi-
schenwerte gebildet werden. Damit wird klargestellt, dass sich die Beurteilung 
von Geruchsimmissionen nicht in jedem Fall allein an den festgelegten Grenz-
werten für die Geruchshäufigkeiten orientiert, sondern vielmehr eine umfassende 
Würdigung aller Umstände des Einzelfalls zu erfolgen hat (vgl. auch OVG NRW, 
Beschluss vom 24.06.2004 – 21 A 4130/01, in dem Fall ergangen zur GIRL).  

Im vorliegenden Fall handelt es sich um einen solchen Übergangsbereich mit 
noch aktiven landwirtschaftlichen Betrieben und Tierhaltungsbetrieben im unmit-
telbaren Umfeld des Siedlungsbereiches. Nach Auffassung der Gemeinde kön-
nen daher im Plangebiet auch für mögliche Betriebswohnungen Belastungen, die 
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den Immissionswert von 0,15 für ein Gewerbegebiet nur geringfügig überschrei-
ten, noch zumutbar sein, zumal dieser Wert im Wesentlichen auf den nicht über-
baubaren Flächen am Südrand des Plangebietes beidseitig des Grabens erreicht 
wird. Insgesamt ist die Fläche, auf denen der Immissionswert von 0,15 überschrit-
ten wird, nur gering. Daher wird im vorliegenden Fall für das geplante Gewerbe-
gebiet ein Immissionswert (IW) von bis zu 0,17 als zulässig zugrunde gelegt.  

Bei der Bauleitplanung sind auch mögliche Betriebsentwicklungen der landwirt-
schaftlichen Betriebe zu beachten. Eine Ausweitung der Tierhaltung des südlich 
gelegenen landwirtschaftlichen Betriebes wird jedoch bereits durch das unmittel-
bar angrenzende Gewerbegebiet (B.-Plan Nr. 90) und die sich westlich anschlie-
ßende Ortslage mit dort ausgewiesenen Wohngebieten begrenzt. 

Die im Rahmen landwirtschaftlicher Tätigkeiten entstehenden Maschinengeräu-
sche sowie zeitweise auftretende Geruchsbelästigungen durch Ausbringen von 
Gülle sind denkbar und lassen sich auch bei ordnungsgemäßer Landwirtschaft 
nicht vermeiden. Sie sind von den künftigen Bewohnern bzw. den im Gebiet ar-
beitenden Menschen im Rahmen der gegenseitigen Rücksichtnahme hinzuneh-
men.  

 

b) Sonstige Immissionen 

Entsprechend den Ausführungen in Kap. 4.2.1.2 stellt sich das Plangebiet im Üb-
rigen als nicht erheblich immissionsbelastet (z.B. Lärm, Staub, Erschütterungen, 
Licht und Wärme) dar, sodass Schutzmaßnahmen für das Plangebiet nicht erfor-
derlich sind.  

 

4.4.1.2 Auswirkungen auf das Wohn- und Arbeitsumfeld 

Gewerbliche Immissionen 

Bauphase  

Während der Bauphase ist insbesondere mit akustischen Auswirkungen und im 
Einzelfall mit Staubemissionen zu rechnen. Solche Immissionen sind regelmäßi-
ge Begleiterscheinungen bei der Entwicklung urbaner und gewerblicher Standor-
te. Sie sind jedoch während der Entstehungsphase (Bautätigkeit, Bauverkehr) un-
vermeidbar und nur zeitlich begrenzt zu erwarten. Zur Vermeidung unzumutbarer 
Lärmbelastungen ist die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen 
Baulärm - Geräuschimmissionen“ (August 1970) zu beachten.  
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Betriebsphase 

Optisches Erscheinungsbild 

Durch die entstehenden Baukörper ergeben sich für den Menschen auch optische 
Auswirkungen. Die zulässige Höhe der baulichen Anlagen im Plangebiet wird je-
doch an die umliegend vorhandenen bzw. dort zulässigen Gebäudehöhen ange-
passt, um erhebliche negative Auswirkungen zu vermeiden.  

Das geplante Gewerbegebiet grenzt im Süden und Westen an eine Straße bzw. 
eine Bahntrasse und zu den übrigen Seiten an den Gewerbestandort und ausge-
wiesene Gewerbeflächen an. Schutzwürdige Nachbarbebauung grenzt somit 
nicht unmittelbar an.  

Unzumutbare Auswirkungen auf die Nachbarschaft in Folge des Erscheinungs-
bildes (erdrückende Wirkung) oder die Verschattung durch Baukörper sind daher 
nicht anzunehmen.  

 

Lärmimmissionen (Anlage 2) 

Durch die Erweiterung des Gewerbestandortes und die damit verbundene ge-
werbliche Nutzung der Flächen im Plangebiet sind für den Menschen insbeson-
dere Auswirkungen aufgrund von Lärmeinwirkungen möglich. 

Für die vorliegende Planung wurde daher eine lärmtechnische Untersuchung 
durchgeführt (Anlage 2). Die Berechnungen erfolgten auf Grundlage der DIN 
45691 „Geräuschkontingentierung“ (Stand Dez. 2006) unter Berücksichtigung der 
Vorbelastung durch die östlich, nordöstlich und südlich bestehenden Industrie- 
und Gewerbegebiete. Zudem wurde auch der südlich vorhandene landwirtschaft-
liche Betrieb mit einem Kontingent von 65/50 dB(A), entsprechend einem übli-
chen Mittelwert für Gewerbegebiete, berücksichtigt.  

Die für die zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten des Gewerbegebietes maßgebli-
che benachbarte Wohnbebauung befindet sich westlich, südlich und östlich des 
Plangebietes (IP 1-15) im Außenbereich bzw. innerhalb festgesetzter allgemeiner 
Wohngebiete und Mischgebiete (s. Tabelle 5 und Anlage 1 des Gutachtens). 

Danach werden durch die Vorbelastung durch die bestehenden Gewerbe- und In-
dustriegebietsflächen die Orientierungswerte der DIN 18005-1 bzw. die Immissi-
onsrichtwerte der TA Lärm an mehreren maßgeblichen Wohngebäuden (Immis-
sionspunkte IP 1-3,7-8, 11, 13-14) tags/nachts bereits im Wesentlichen ausge-
schöpft oder an einzelnen Punkten süd- bzw. nordwestlich des Plangebietes um 
bis zu 1 dB(A) tags/nachts überschritten (IP 1 und 7). Dabei ist jedoch zu berück-
sichtigen, dass die rechnerisch ermittelte Vorbelastung im Sinne einer Maximal-
betrachtung von der Annahme ausgeht, dass auf allen Gewerbeflächen das zur 
Verfügung stehende Kontingent gleichzeitig vollständig ausgeschöpft wird. 

Die weitere Ermittlung der im Plangebiet zulässigen Emissionskontingente (LEK) 
erfolgte mit der Maßgabe, dass durch die Gesamtbelastung (Summe aus Vorbe-
lastung und Zusatzbelastung) die Immissionsrichtwerte an allen Immissionsorten 
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weiterhin eingehalten werden müssen. Für die IP, an denen die Immissionsricht-
werte durch die Vorbelastung bereits nahezu ausgeschöpft werden, wurde für die 
Zusatzbelastung aus dem Plangebiet eine Unterschreitung um 6 dB(A) zugrunde 
gelegt, da die Zusatzbelastung dann keinen relevanten Beitrag zur Gesamtlärmsi-
tuation liefert (Irrelevanzkriterium der TA Lärm). 

Bei einer bereits bestehenden rechnerischen Überschreitung wurde die Bedin-
gung formuliert, dass der Immissionsrichtwert durch die Zusatzbelastung aus 
dem Plangebiet um 10 dB(A) unterschritten werden muss. In dem Fall befindet 
sich nach der TA Lärm der Immissionsort nicht mehr im schalltechnischen Ein-
wirkungsbereich des Plangebietes. 

Die Berechnungen ergeben, dass die genannten Bedingungen bei Festsetzung 
gestaffelter immissionswirksamer flächenbezogener Schallleistungspegel (Emis-
sionskontingente - LEK) von 54-59 dB (A) für die Tagzeit und 39-44 dB (A) für die 
Nachtzeit an allen maßgeblichen Immissionsorten eingehalten werden kann.  

Damit sind die Flächen insgesamt nur eingeschränkt gewerblich nutzbar. Nachts 
ist für die westliche Teilfläche bei einem Kontingent von 39 dB(A) eine mit Geräu-
schen / Fahrzeugverkehr verbundene Nutzung weitgehend ausgeschlossen.  

Die DIN 45691 sieht jedoch ein Verfahren vor, um die Nutzungsmöglichkeiten der 
gewerblichen Flächen durch Festsetzung richtungsbezogener Lärmkontingente 
zu optimieren. Hiervon wurde bereits im B.-Plan Nr. 116 Gebrauch gemacht und 
es soll auch für die vorliegende Planung angewandt werden, um die Emissions-
möglichkeiten für die sich ansiedelnden Betriebe zu verbessern. Neben der Fest-
setzung des zulässigen „Grundemissionskontingentes“ werden daher ergänzend 
Richtungssektoren (Sektoren A bis C) festgelegt. In den Sektoren A und B sind 
danach unterschiedliche Zusatzkontingente von 5 bzw. 9 dB(A) möglich. 

Südlich befindet sich mit der landwirtschaftlichen Hofstelle ein weiteres Wohn-
haus. Da sich dieser Immissionspunkt (IP 16) jedoch innerhalb der als Vorbelas-
tung zu betrachtenden Gewerbegebietsflächen befindet und die Emissionskon-
tingentierung nur für Immissionspunkte außerhalb der eigenen schallabstrahlen-
den Gewerbeflächen durchgeführt wird, können die festgesetzten Kontingente für 
den Immissionspunkt nicht zur Berechnung der fremd- und eigeninduzierten Vor-
belastung aus dem Plangebiet herangezogen werden. Jedoch wurde für den 
IP 16 nach Abschluss der Kontingentierung die zu erwartende Gesamtbelastung 
ermittelt. Danach sind im Bereich des Wohnhauses Beurteilungspegel von 56/41 
dB(A) tags/nachts zu erwarten (s. Anlage 5 des Gutachtens). Damit werden am 
IP 16 die Immissionsrichtwerte von 60/45 dB(A) für ein Wohnhaus im Außenbe-
reich bzw. einem Mischgebiet noch um 4 dB(A) tags/nachts unterschritten.  

Es gehen vom Plangebiet damit keine unzumutbaren Lärmemissionen aus. 

 



Gemeinde Saterland 

Begründung zur 61. Flächennutzungsplanänderung - Entwurf - 29 

Büro für Stadtplanung (FP61Ae_Begr.doc) 09.04.2024 

Sonstige gewerbliche Immissionen 

Sonstige Immissionen (z.B. durch Geruch, Licht, Strahlung, Erschütterungen) 
sind in erheblichem Umfang im Plangebiet nach gegenwärtigem Kenntnisstand 
nicht zu erwarten. Da solche Immissionen bei Gewerbebetrieben in der Regel nur 
im Einzelfall auftreten, können sie sinnvoll aber auch ausreichend noch auf der 
Ebene der Anlagengenehmigung beurteilt werden. 

 

4.4.1.3 Erholungsfunktion 

Das Plangebiet stellt, aufgrund der in Teilen bereits bestehenden Bebauung und 
der übrigen Nutzung als Landwirtschaftsfläche, kein Areal mit hoher Bedeutung 
für die benachbarte Wohnbevölkerung dar. Durch die Lage am Gewerbestandort 
ist die Naherholungsfunktion von nur allgemeiner Bedeutung. Die Umgebung wird 
bereits derzeit durch die vorhandenen gewerblichen Nutzungen geprägt (Visuelle 
Beeinträchtigungen) und ist in Bezug auf mögliche Immissionen vorbelastet. 

 

4.4.1.4 Risiken für die menschliche Gesundheit 

Das Plangebiet befindet sich weder innerhalb des Achtungsabstandes von Be-
triebsbereichen nach der Störfall-Verordnung - 12. Bundesimmissionsschutzver-
ordnung (12. BImSchV), noch sind im Plangebiet derartige Betriebe vorgesehen. 
Es ist daher nicht davon auszugehen, dass es durch die vorliegende Planung zu 
einer Zunahme der Gefährdung der Bevölkerung kommt. 

 

4.4.2 Auswirkungen auf Natur und Landschaft / Vermeidungs- und Kompen-
sationsmaßnahmen 

4.4.2.1 Landschaftsbild / Ortsbild 

Bauphase 

Während der Bauphase ist mit Beeinträchtigungen durch Baumaschinen bzw. 
Baugeräten oder -hilfsmitteln wie z.B. Baukränen oder auch Baugerüsten zu 
rechnen. Auch durch die Lagerung verschiedener Baumaterialien kann es zu Be-
einträchtigungen des Landschaftsbildes kommen. Diese Beeinträchtigungen sind 
jedoch regelmäßige Begleiterscheinungen bei der Erschließung und Entwicklung 
derartiger Baugebiete. Sie sind während der Entstehungsphase (Bautätigkeit) un-
vermeidbar und auch zeitlich begrenzt zu erwarten.  

Betriebsphase 

Das Landschaftsbild des Planbereichs weist aufgrund der Lage angrenzend zum 
vorhandenen Gewerbestandort keine besondere Bedeutung hinsichtlich Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit auf. Auch in seiner Erholungseignung ist das Plangebiet 
aufgrund der in Teilen bereits bestehenden Bebauung und der übrigen Nutzung 
als ehemalige Landwirtschaftsfläche stark eingeschränkt. Wertvolle Elemente 



Gemeinde Saterland 

Begründung zur 61. Flächennutzungsplanänderung - Entwurf - 30 

Büro für Stadtplanung (FP61Ae_Begr.doc) 09.04.2024 

des Landschaftsbildes sind jedoch die am östlichen Plangebietsrand vorhandene 
Baumreihe und Wallheckenstruktur. Diese Strukturen werden zu Gunsten einer 
zusammenhängend bebaubaren Gewerbegebietsfläche überplant und müssen 
ersetzt bzw. kompensiert werden. Der Eingriff in das Landschaftsbild wird in ers-
ter Linie durch die künftig entstehenden Baukörper hervorgerufen. Durch die Be-
grenzung der Bauhöhe, die sich der Höhe der angrenzend vorhandenen gewerbli-
chen Bebauung anpasst, werden Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes wei-
testgehend vermieden. Die entlang des Vottjeweges vorhandenen Gehölzstruktu-
ren am äußersten südöstlichen Plangebietsrand bleiben erhalten, werden als zu 
erhaltende Einzelbäume festgesetzt und dienen ebenfalls der landschaftlichen 
Einbindung.  

Mit der vorliegenden Planung wird jedoch der nordöstlich, östlich und südlich vor-
handene Gewerbestandort städtebaulich sinnvoll erweitert und abgerundet. Dabei 
wird sich das Landschaftsbild nicht grundlegend verändern, da sich die neuen 
Baukörper an der vorhandenen Bebauung orientieren und die randlich außerhalb 
des Geltungsbereichs verbleibenden Gehölzstrukturen von Anfang an für eine 
landschaftliche Einbindung dieser neuen Baukörper sorgen.  

 

4.4.2.2 Fläche / Boden / Wasser 

Fläche 

Mit der Planung werden bisher landwirtschaftlich genutzte und teilweise bereits 
bebaute bzw. versiegelte Flächen in der Größe von ca. 2,35 ha (Bebauungsplan 
Nr. 146) in Anspruch genommen. Durch die Planung wird der nordöstlich, östlich 
und südlich angrenzend bereits vorhandene Gewerbestandort städtebaulich sinn-
voll erweitert, ergänzt und abgerundet. Die westlich, südlich und östlich angren-
zend vorhandenen Verkehrsflächen tragen zu einer besonderen Eignung der Flä-
chen als gewerbliche Erweiterungsflächen bei.  

 

Boden/Wasser 

Bauphase 

Durch das Freimachen der Baufelder und das damit verbundene Abschieben des 
vorhandenen Oberbodens sowie durch evtl. kurzzeitig erforderliche Wasserhal-
tungsmaßnahmen können sich Beeinträchtigungen für die Schutzgüter Boden 
und Wasser ergeben. Die Beeinträchtigungen sind regelmäßige Begleiterschei-
nungen bei der Erschließung und Entwicklung gewerblicher Standorte. Die durch 
die Inanspruchnahme von relativ extensiv genutzten Flächen und vorhandenen 
Gehölzstrukturen verursachten Beeinträchtigungen können innerhalb der Plange-
bietsfläche nicht ausgeglichen werden und müssen durch entsprechende externe 
Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen und kompensiert werden.  

Erfahrungen in den benachbarten Gebieten haben gezeigt, dass aufgrund des 
hohen Grundwasserstandes eine Versickerung des anfallenden Regenwassers 
auf den Grundstücken nicht möglich ist. 
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Für den vorliegenden Siedlungsbereich wurde daher im Bereich des Bollinger 
Kanals nordöstlich des Plangebietes ein Regenrückhaltebecken geschaffen, in 
welches die bestehenden Gewerbeflächen entwässern. Die Zuleitung erfolgt u.a. 
über den das Plangebiet querenden Graben bzw. einen Entwässerungskanal im 
Bereich der Straße „Vottjeweg“. Bei der Berechnung des erforderlichen Stauvo-
lumens fand auch der gesamte Bereich des vorliegenden Plangebietes auf 
Grundlage der überwiegend bestehenden Darstellung als gewerbliche Baufläche 
im Flächennutzungsplan bereits Berücksichtigung. 

Betriebsphase 

Der Eingriff in den Boden- und Wasserhaushalt wird in erster Linie durch die 
künftige Versiegelung hervorgerufen. Mit der Versiegelung gehen bestehende 
Bodenfunktionen wie z.B. Filter- und Pufferfunktionen verloren. Die innerhalb der 
Plangebietsfläche verlorengehenden Grünlandflächen und Gehölzstrukturen wer-
den durch externe Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen und kompensiert.  

Erfahrungen in den benachbarten Gebieten haben gezeigt, dass aufgrund des 
hohen Grundwasserstandes eine Versickerung des anfallenden Regenwassers 
auf den Grundstücken nicht möglich ist. 

Für den vorliegenden Siedlungsbereich wurde daher im Bereich des Bollinger 
Kanals nordöstlich des Plangebietes ein Regenrückhaltebecken geschaffen, in 
welches die bestehenden Gewerbeflächen entwässern. Die Zuleitung erfolgt u.a. 
über den das Plangebiet querenden Graben bzw. einen Entwässerungskanal im 
Bereich der Straße „Vottjeweg“. Bei der Berechnung des erforderlichen Stauvo-
lumens fand auch der gesamte Bereich des vorliegenden Plangebietes auf 
Grundlage der überwiegend bestehenden Darstellung als gewerbliche Baufläche 
im Flächennutzungsplan bereits Berücksichtigung. 

Durch die Zuordnung externer Kompensationsmaßnahmen werden sich zusätz-
lich positive Auswirkungen für das Schutzgut Wasser und Boden ergeben, so-
dass insgesamt durch die Planung keine erheblichen negativen Beeinträchtigun-
gen verbleiben. 

 

4.4.2.3 Klima / Luft 

Bauphase 

In der Bauphase wird sich kurzzeitig z.B. für die Anlieferung von Baustoffen und 
für die notwendigen Bauarbeiten ein erhöhtes Verkehrsaufkommen einstellen. 
Dieses kann grundsätzlich den Klimawandel begünstigen. Aufgrund der Kleinflä-
chigkeit des Plangebietes sind hier erhebliche Auswirkungen auf das Klima je-
doch nicht zu erwarten.  

Betriebsphase 

Durch die Versiegelung des Bodens und dem damit verbundenen Verlust von 
Verdunstungsfläche kommt es kleinräumig zu einer schnelleren und stärkeren 
Erwärmung. Das vorhandene Frischluftentstehungsgebiet wird durch die künftige 
Versiegelung reduziert. Allerdings bleiben die für das Kleinklima wertvollen Ge-
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hölzstrukturen am südöstlichen Plangebietsrand vollständig erhalten und werden 
durch Festsetzung dauerhaft gesichert. Gleichzeitig besitzen die innerhalb des 
Plangebietes verbleibenden Freiflächen eine positive Bedeutung für das Schutz-
gut Klima / Luft. Die überplanten Gehölzstrukturen im östlichen Planbereich und 
die verlorengehenden Grünlandflächen müssen durch externe Kompensations-
maßnahmen ausgeglichen und kompensiert werden.  

Diese auf externen Kompensationsflächen geplanten Maßnahmen zum Ausgleich 
der Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden führen gleichzeitig auch zu einer 
Aufwertung für das Schutzgut Klima/Luft. Insgesamt verbleiben somit keine er-
heblichen Beeinträchtigungen. 

 

4.4.2.4 Arten und Lebensgemeinschaften 

Der Eingriff in das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften wird überwiegend 
durch die Überplanung von Gehölzstrukturen und ehemals landwirtschaftlich ge-
nutzter Fläche verursacht.  

Artenschutzprüfung 

Die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zum speziellen Artenschutz un-
terscheiden zwischen besonders geschützten Arten und streng geschützten Ar-
ten, wobei alle streng geschützten Arten zugleich zu den besonders geschützten 
Arten zählen (d.h. die streng geschützten Arten sind eine Teilmenge der beson-
ders geschützten Arten). 

Welche Arten zu den besonders geschützten Arten bzw. den streng geschützten 
Arten zu rechnen sind, ist in § 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 14 BNatSchG geregelt:  

• besonders geschützte Arten:  

a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der Verordnung 
(EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von 
Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des 
Handels (Abl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1, L 100 vom 17.4.1997, S. 72, L 298 
vom 1.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.4.2006, S. 26), die zuletzt durch die 
Verordnung (EG) Nr. 318 / 2008 (Abl. L 95 vom 8.4.2008, S. 3) geändert 
worden ist, aufgeführt sind,  

b) Nicht unter Buchstabe a fallende  

aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführt sind,  

bb) europäische Vogelarten,  

c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Ab-
satz 1 aufgeführt sind; 

• streng geschützte Arten:  

besonders geschützte Arten, die 

a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 
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b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 

c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2  

aufgeführt sind; 

Den europäischen Vogelarten – das sind alle einheimischen Vogelarten – kommt 
im Schutzregime des § 44 Abs. 1 BNatSchG eine Sonderstellung zu: Gemäß den 
Begriffsbestimmungen zählen sie zu den besonders geschützten Arten, hinsicht-
lich der Verbotstatbestände sind sie jedoch den streng ge-schützten Arten gleich-
gestellt. Weiterhin sind einzelne europäische Vogelarten über die Bundesarten-
schutzverordnung oder Anhang A der EG-Verordnung 338/97 als streng geschütz-
te Arten definiert. 

• Ausnahme- und Befreiungsmöglichkeiten 

Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können im Einzelfall von den nach Landesrecht 
zuständigen Behörden weitere Ausnahmen von den Verboten des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zugelassen werden. Dies ist u.a. aus zwingenden Gründen des über-
wiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher, sozialer und wirtschaft-
licher Art möglich. 

Eine Ausnahme darf jedoch nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternati-
ven nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer 
Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG 
weitergehende Anforderungen enthält.  

Bauphase 

Während der Bauphase kann es insbesondere durch die Bodenarbeiten sowie 
den Baustellenverkehr und den damit verbundenen Störungen durch Verlärmung, 
Lichtemissionen und optische Störreize zu Beeinträchtigungen für die Fauna 
kommen und Individuen können verletzt oder getötet werden. Um diese Störun-
gen bzw. Beeinträchtigungen für die Fauna des Gebietes zu vermeiden, sind die 
Bauflächenvorbereitung sowie notwendige Fällungs-, Rodungs- oder Rückbauar-
beiten außerhalb des Zeitraums vom 1. März bis zum 30. September durchzufüh-
ren.  

 

Artenschutzrechtliche Prüfung 

Brutvögel 

Der Vorhabenfläche kommt keine besondere Bedeutung für gefährdete Brutvögel 
zu. Alle festgestellten Arten sind weit verbreitet und häufig. Auch die in Gefähr-
dungskategorien geführte Art Star ist weit verbreitet und in ländlichen Siedlungs-
bereichen häufig anzutreffen. Der Grünspecht und die Schleiereule genießen 
nach BArtSchV strengen Schutz. Es handelt sich um überwiegend anpassungs-
fähige Arten, die häufig in siedlungsnahen Gehölzen oder in/an Gebäuden brüten. 
Die in den Vorhabenflächen stehenden Gebäude, Bäume, Sträucher und die Ve-
getation auf der Weidefläche sind vollständig vom Vorhaben betroffen. Das stellt 
eine erhebliche Beeinträchtigung im Sinne der Eingriffsregelung für die zu erwar-
tenden Brutvogelarten dar. Vögel (besonders Eier und Jungtiere), die sich in den 
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Nestern befinden, können bei den Arbeiten zur Baufeldvorbereitung verletzt oder 
getötet werden, wodurch potenziell ein Verbotstatbestand des Tötungsverbots 
nach § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 zutreffen kann. Baubedingte Störungen durch 
Schallimmissionen und visuelle Wahrnehmung im Sinne des Störungsverbots 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) sind bei Schleiereule und Grünspecht möglich, bei 
den übrigen Arten aber unwahrscheinlich, da sich die Vorhabenfläche inmitten 
von Verkehrsflächen und Gewerbebebauung befindet. Von einer Vorbelastung 
bzw. Gewöhnung an Lärm und Anwesenheit von Menschen ist bei diesen Arten 
daher auszugehen. 

Auch der Verlust von Lebens- und Vermehrungsstätten im Sinne des § 44 Abs. 1 
Nr. 3 BNatSchG ist zu erwarten. Dieser Punkt wird allerdings bei Vermehrungs-
stätten erst dann einschlägig, wenn eine „hinreichend hohe Wahrscheinlichkeit“ 
besteht, dass die Art an ihre Ruhe oder Vermehrungsstätte zurückkehrt. Innerhalb 
der Vorhabenflächen ist mit der Schleiereule eine Art vorhanden, bei der evtl. eine 
hinreichend hohe Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass die Art an ihre Ruhe- o-
der Vermehrungsstätte zurückkehrt. Auch der Star nutzt seine Bruthöhlen über 
mehrere Brutsaisons.  

Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (Tötung) werden folgende Maßnahmen notwendig:  

• Die erforderliche Baufeldräumung, Gehölzentfernung und der Gebäuderück-
bau hat außerhalb des Zeitraumes 1. März bis zum 30. September (Allgemei-
ner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen gem. § 39 BNatSchG) zu erfolgen 
(Bauzeitenbeschränkung). 

• Erfolgen die Baufeldräumung, Rückbau und Gehölzentfernung während der 
Brutzeit, hat vor Beginn der Arbeiten zur Vermeidung der Erfüllung des Ver-
botstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung) für potenziell 
brütende Vogelarten eine Überprüfung auf Nester bzw. nistende Brutvögel im 
Vorhabenbereich durch eine ökologische Baubegleitung zu erfolgen.  

Bei euryöken, landes- und bundesweit ungefährdeten und ubiquitären Arten, wie 
z.B. Amsel, Singdrossel oder Blaumeise sind vorhabenbedingt keine populations-
relevanten Beeinträchtigungen zu erwarten. Bei den nach BArtSchV streng ge-
schützten Arten ist durch Baufeldvorbereitung, Bauphase und Betrieb von Störun-
gen auszugehen, da die Gebäude und die Eichenwallhecke derzeit relativ unge-
stört sind.  

Die Veränderung vom Ist-Zustand zum Planzustand verändert das derzeitige Ha-
bitat allerdings derart, dass diese Arten nach Baufeldvorbereitung innerhalb der 
Vorhabenfläche ohnehin keinen geeigneten Lebensraum mehr vorfinden und sich 
dadurch nicht im von Störwirkungen beeinträchtigten Bereich aufhalten werden. 
Eine Störwirkung während der Baufeldvorbereitung trifft nur auf die Schleiereule 
zu, da sich diese auch im Winter tagsüber in Gebäuden aufhält.  

Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG (Störung) werden folgende Maßnahmen notwendig:  
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• Die Baufeldräumung hat außerhalb des Zeitraumes 1. März bis zum 30. Sep-
tember (Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen gem. § 39 
BNatSchG) zu erfolgen (Bauzeitenbeschränkung). 

• Beim Rückbau der Gebäude hat vorab durch eine ökologische Baubegleitung 
eine Kontrolle zu erfolgen, ob die Schleiereule sich im Gebäude aufhält. Ist 
das nicht der Fall, muss als erste Maßnahme des Rückbaus unmittelbar im 
Anschluss die Dachbedeckung entfernt werden, um der Eule das Quartier 
unattraktiv zu machen. Weitere Rückbauschritte gefährden den tagsüber 
schlafenden Vogel dann nicht mehr. Bei Anwesenheit der Schleiereule ist die 
zuständige Behörde zu benachrichtigen, um das weitere Vorgehen zu ermit-
teln. 

• Für die in den Vorhabenflächen innerhalb der überplanten Gehölze zu erwar-
tenden Brutvogelarten kann davon ausgegangen werden, dass die Scheuch-
wirkung durch das Bauvorhaben und Betriebsimmissionen keine populations-
relevante Erheblichkeit erreicht. Für Grünspecht und Schleiereule ist von rele-
vanten Scheuchwirkungen auszugehen, die den Bereich der Vorhabenfläche 
für die Arten als Lebensraum ungeeignet machen. Ein Lebensstättenverlust 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 wird für alle Brutvögel außer für die Schleiereule durch 
die Entfernung der Bäume auf der Vorhabenfläche einschlägig.  

Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG (Lebensstättenverlust) werden folgende Maßnahmen notwendig:  

• Der Verlust von Gehölzen ist durch geeigneten kurzfristigen Ersatz von Brut-
plätzen für Höhlenbrüter durch insgesamt 20 Höhlenbrüternistkästen (8 Käs-
ten Star, Schlupflochdurchmesser 45 mm und 12 Kästen Blaumei-
se/Sumpfmeise, Schlupflochdurchmesser 26 mm) auszugleichen. Die Kästen 
werden in der Umgebung (etwa 50 - 100 m Abstand zum Baufeld im verblei-
benden Gehölzbestand) angebracht. Es muss darauf geachtet werden, dass 
die Kästen den jeweiligen Bedürfnissen der Arten entsprechen. Um die Funk-
tionalität der Kästen zu gewährleisten, müssen diese außerdem jährlich ge-
wartet werden und Effizienzkontrollen nach einem, zwei und fünf Jahren 
durchgeführt werden. 

• Als kurzfristiger Ausgleich für den Verlust von Brutplätzen von Gehölz- und 
Strauchbrütern ist in geringer Distanz zur Vorhabenfläche (bis ca. 3 km) eine 
heimische Wildsträucherhecke von 30 m Länge anzulegen. Dieser Anforde-
rung wird durch die Anlage einer standortgerechten Bepflanzung im Bereich 
des extern anzulegenden Wallheckenersatzes entsprochen. Als Ersatz für die 
im Plangebiet vorhandene Wallhecke wird südöstlich der Ortsmitte von Ostr-
hauderfehn eine neue, dreireihig bepflanzte, Wallhecke angelegt.  

 

Fledermäuse 

Die Eignung der Vorhabenfläche als Fledermauslebensraum erstreckt sich auf 
Quartierstätten in und Jagdaktivitäten entlang der Gehölze sowie Quartierstätten 
in den Gebäuden. Die zu erwartenden Arten sind als Kulturfolger vergleichsweise 
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unempfindlich gegenüber anthropogenen Störungen. Eine erhebliche Beeinträch-
tigung im Sinne der Eingriffsregelung für die zu erwartenden Fledermausarten 
stellt die für das geplante Vorhaben notwendige Fällung der Gehölze und der 
Rückbau der Gebäude dar, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich 
in Nutzung befindliche Quartierstätten darin befinden, da Tötungen in Bezug auf 
die Vorhabenwirkungen nur im Bereich von Quartieren geschehen können. Ein 
Verbotstatbestand der Tötung nach § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 und ein Verlust 
von Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist nicht auszuschließen, da 
die Vorhabenfläche neben dem hohen Quartierpotenzial über eine hohe Eignung 
als Jagdgebiet verfügt. Eine Störung im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
von nächtlich jagenden Fledermäusen kann nicht ausgeschlossen werden, da 
Schall- und Lichtimmissionen durch auf der Vorhabenfläche geplante Struktur im 
Umfeld der Vorhabenfläche als Vorbelastung und Gewöhnungsfaktor nur in ge-
ringem Maß und einigem Abstand zur Vorhabenfläche vorliegen.  

Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (Tötung) werden folgende Maßnahmen notwendig:  

• Die Baufeldräumung hat außerhalb des Zeitraumes 1. März bis zum 30. Sep-
tember (Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen gem. § 39 
BNatSchG) zu erfolgen (Bauzeitenbeschränkung). 

• Vor Beginn der Baufeldräumung hat (auch im Winterhalbjahr) zur Vermei-
dung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (Tötung) eine endoskopische Überprüfung auf potenziell in Baum-
quartieren befindliche Fledermäuse im Vorhabenbereich durch eine ökologi-
sche Baubegleitung zu erfolgen. Die entsprechenden Bäume mit Quartierpo-
tenzial sind farblich markiert. Bei Befund sind unter Absprache mit der zu-
ständigen Behörde geeignete Vermeidungsmaßnahmen zu ermitteln. Möglich 
sind Quartierverschlüsse, die den Tieren das Entweichen ermöglichen, aber 
eine Rückkehr verhindern. Alternativ können ganze Stammteile inkl. der Höh-
len an anderen Orten an bestehende Gehölze montiert werden, um Quartiere 
zu erhalten. 

• Beim Rückbau der Gebäude hat die Abdeckung des Daches abschnittweise 
innerhalb weniger Tage zu erfolgen, um die Tiere durch die Standortverände-
rung zu einem Wechsel auf andere Quartierstandorte zu bewegen.  

Bei gebäudebewohnenden, kulturfolgenden Arten wie der Breitflügel- und der 
Zwergfledermaus sind keine populationsrelevanten Beeinträchtigungen durch an-
lage- und betriebsbedingte Vorhabenwirkungen zu erwarten. Ebenso beim poten-
ziell im UG lebenden Großen Abendsegler, dessen Flugaktivität sich im struktu-
rierten Raum auf Luftschichten oberhalb der Baumwipfel beschränkt, die nur in 
geringerem Maß von bodennahen Emissionen wie Licht und Schall beeinflusst 
sind. Bei den anderen im UG zu erwartenden Arten ist von geringen Störungen 
und einer damit verbundenen Meidung der betroffenen Bereiche, durch Beleuch-
tung von Baufeld und Gebäuden auszugehen. Aufgrund der Vorbelastung durch 
die nahe Straße und deren Betriebsimmissionen, erreicht der Eingriff in seiner 
Wirkintensität nicht die Erheblichkeitsschwelle für die lokale Population. 
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Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird 
ausgeschlossen.  
Von einem Lebensstättenverlust nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Rodung von 
potenziellen Quartierstätten in Gehölzen und Gebäuden sowie dem Verlust von 
Jagdhabitat entlang von Baumreihen) der im Bereich der Vorhabenflächen zu er-
wartenden Arten ist auszugehen.  

Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG (Lebensstättenverlust) werden folgende Maßnahmen notwendig: 

• Als vorsorglichen Ausgleich für den Verlust von Fledermausquartieren sind 10 
Fledermaushöhlen (selbstreinigende Kleinfledermaushöhle aus Holzbeton) in 
der Umgebung (ab etwa 50 m Abstand zum Baufeld in geeigneten verblei-
benden Gehölzstrukturen) anzubringen.  

• Als kurzfristiger Ausgleich für den Verlust von Jagdhabitat und Leitlinien ist in 
geringer Distanz zur Vorhabenfläche (bis ca. 3 km) eine heimische Wild-
sträucherhecke anzulegen. Dieser Anforderung wird durch die Anlage einer 
standortgerechten Bepflanzung im Bereich des extern anzulegenden Wallhe-
ckenersatzes entsprochen. Als Ersatz für die im Plangebiet vorhandene 
Wallhecke wird südöstlich der Ortsmitte von Ostrhauderfehn eine neue, drei-
reihig bepflanzte, Wallhecke angelegt.  

Der faunistische Fachbeitrag bzw. die Potenzialabschätzung ist als Anlage 6 der 
vorliegenden Begründung beigefügt. 

 

4.4.2.5 Wirkungsgefüge 

Die o.g. Schutzgüter stehen in Beziehung zueinander. Die getroffenen Festset-
zungen und Maßnahmen können daher auf das eine Schutzgut positive, auf das 
andere jedoch negative Auswirkungen haben. Nachfolgend wird das aus der vor-
liegenden Planung resultierende Wirkungsgefüge beschrieben.  

Mit der Planung gehen Gehölzstrukturen sowie landwirtschaftliche Nutzfläche in 
Form von Grünland verloren. Der das Gebiet im westlichen Bereich querende 
Graben bleibt als offener Wasserzug erhalten. Das Landschaftsbild wird vor allem 
durch die künftige Bebauung verändert. Durch die Versiegelung werden die 
Grundwasserneubildung und damit auch die Verdunstungsrate reduziert.  

Mit der vorgesehenen Rückhaltung des anfallenden Oberflächenwassers im Nah-
bereich des Plangebietes können erhebliche Auswirkungen jedoch vermieden 
werden.  

Zusammen mit der geplanten Begrenzung der Bauhöhe werden Beeinträchtigun-
gen des Orts- und Landschaftsbildes und damit auch des Schutzgutes Mensch 
weitgehend vermieden.  

Verbleibende Beeinträchtigungen des Boden- und Wasserhaushaltes und der 
Schutzgüter Arten und Lebensgemeinschaften werden durch externe Kompensa-
tionsmaßnahmen ausgeglichen.  
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Insgesamt wird mit der vorliegenden Planung das Wirkungsgefüge der Schutz-
güter von Natur und Landschaft aufgrund der vorgesehenen Maßnahmen nicht 
erheblich beeinträchtigt. 

 

4.4.2.6 Risiken für die Umwelt 

Mit der Darstellung eines Gewerbegebietes und dessen Festsetzung im nachfol-
genden Bebauungsplan und der damit verbundenen Unterbringung von nicht er-
heblich belästigenden Gewerbebetrieben am vorliegenden Standort ist kein be-
sonderes Unfall- und Katastrophenrisiko verbunden. Die zu erwartenden Betriebe 
verursachen keine besonderen Risiken für die menschliche Gesundheit und für 
das Ökosystem.  

 

4.4.3 Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter /  
   Risiken für das kulturelle Erbe 

Im Plangebiet und angrenzend sind der Gemeinde keine Objekte von kulturge-
schichtlicher Bedeutung bekannt.  

In den Bebauungsplan ist folgender Hinweis aufgenommen: 

„Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche sowie 
mittelalterliche und frühneuzeitliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tonge-
fäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfär-
bungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht 
werden, sind diese gemäß§ 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes melde-
pflichtig und müssen der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde beim 
Landkreis Cloppenburg oder dem Nds. Landesamt für Denkmalpflege- Abteilung 
Archäologie- Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, Tel. 0441 / 205766-15 un-
verzüglich gemeldet werden. 

Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bo-
denfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des Nieders. Denkmalschutzge-
setzes bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, 
bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde 
vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.“ 

 

4.4.4 Wechselwirkungen  

Bei der Prüfung der Wechselwirkungen ist entsprechend den Anforderungen von 
§ 1 (6) Nr. 7 i BauGB das übergreifende Verhältnis zwischen Naturhaushalt und 
Landschaft, den Menschen sowie den Sach- und Kulturgütern, soweit sich diese 
durch die Planung wechselseitig beeinflussen, zu erfassen.  

Wie aus den vorangegangenen Kapiteln hervorgeht, entstehen durch die Pla-
nung, insbesondere bei Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
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ringerung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen auf den überwiegenden 
Teil der zu betrachtenden Bestandteile der Umwelt keine erheblichen negativen 
Auswirkungen.  

Mit der vorliegend geplanten Entwicklung eines Gewerbegebietes entstehen so-
mit keine neuen weitergehenden Beeinträchtigungen zwischen den Belangen des 
Umweltschutzes (Naturhaushalt und Landschaft, Mensch, Sach- und Kulturgüter) 
die sich so auswirken, dass negative Rückwirkungen zu erwarten wären. Erhebli-
che Wechselwirkungen treten damit nicht auf. 

 

4.4.5 Kumulierung mit Auswirkungen anderer Vorhaben /  
   benachbarter Plangebiete 

Östlich, nordöstlich und südlich des Plangebietes schließt sich der bestehende 
Gewerbestandort Strücklingen-Nord an. Durch die dort ansässigen Nutzungen ist 
im vorliegenden Siedlungsbereich, insbesondere hinsichtlich möglicher 
Lärmemissionen, eine Vorbelastung gegeben. Durch die Planung ist mit weiteren 
Lärmemissionen zu rechnen. Im vorliegenden Fall wurde der bestehende Gewer-
bestandort und ein südlich gelegener landwirtschaftlicher Betrieb als Vorbelas-
tung berücksichtigt und daraus die zulässige Zusatzbelastung nach TA Lärm für 
das Plangebiet abgeleitet. Damit kann sichergestellt werden, dass sich aus der 
Kumulation von Vor- und Zusatzbelastung für die maßgeblichen Immissionspunk-
te keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen ergeben. 

 

4.4.6 Berücksichtigung fachgesetzlicher Vorschriften 

4.4.6.1 Schutzgebiete i.S.d. BNatSchG / FFH-Gebiet (Natura 2000) 

Durch die Planung sind keine nationalen oder internationalen (Natura 2000) 
Schutzgebiete, gesetzlich geschützten Biotope oder geschützten Landschaftsbe-
standteile gem. § 22 (4) Nr. 1 NAGBNatSchG betroffen. 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb oder angrenzend zu einem Gebiet von ge-
meinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) oder einem EU-Vogelschutzgebiet. 
Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und Schutzzwecke solcher Gebiete sind 
daher nicht vorhanden. Eine Überprüfung der Verträglichkeit gemäß  
§ 34 Abs. 1 BNatSchG ist nicht erforderlich. 

 

4.4.6.2 Besonderer Artenschutz 

Unter Berücksichtigung der besonderen Maßnahmen beim Gebäuderückbau und 
unter Berücksichtigung, dass die Bauflächenvorbereitung sowie notwendige Fäl-
lungs-, Rodungs- oder Rückbauarbeiten außerhalb des Zeitraums vom 1. März 
bis zum 30. September durchgeführt werden dürfen, kann der Verbotstatbestand 
der Tötung gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG sicher ausgeschlossen werden.  
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Als kurzfristiger Ausgleich für den Verlust von Jagdhabitat und Leitlinien ist in ge-
ringer Distanz zur Vorhabenfläche (bis ca. 3 km) eine heimische Wildsträucher-
hecke anzulegen. Dieser Anforderung wird durch die Anlage einer standortge-
rechten Bepflanzung im Bereich des extern anzulegenden Wallheckenersatzes 
entsprochen. 

Als kurzfristiger Ersatz für den Verlust von Brutplätzen für Höhlenbrüter sind ins-
gesamt 20 Höhlenbrüternistkästen in geeigneten verbleibenden Gehölzstrukturen 
anzubringen.  

Als vorsorglicher Ausgleich für den Verlust von potenziellen Fledermausquartie-
ren in rückzubauenden Gebäuden sind 10 Fledermaushöhlen (selbstreinigende 
Kleinfledermaushöhle aus Holzbeton) in der Umgebung (ab etwa 50 m Abstand 
zum Baufeld in geeigneten Gehölzstrukturen oder an Gebäuden) anzubringen.  

 

4.4.7 Sonstige Belange des Umweltschutzes 

Der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern (§ 1 (6) Nr. 7 e BauGB) 
wird durch den Landkreis bzw. die Entsorgungsträger gewährleistet.  

Die Nutzung von erneuerbaren Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie (§ 1 (6) Nr. 7 f BauGB) zur Vermeidung weiterer Emissionen ist 
nicht erklärte Zielsetzung oder Bestandteil der vorliegenden Flächennutzungs-
planänderung. Die Nutzung regenerativer Energiequellen (z.B. Solarenergie) soll 
jedoch möglich sein. Hierzu wird auch auf das neue Gebäudeenergiegesetz 
(GEG) zur Umsetzung der europäischen Vorgaben zur Gesamtenergieeffizienz 
von Gebäuden und zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts für Gebäude 
verwiesen, welches am 01.11.2020 in Kraft getreten ist.  

Wie das bisherige Energieeinsparrecht für Gebäude enthält das neue GEG An-
forderungen an die energetische Qualität von Gebäuden, die Erstellung und die 
Verwendung von Energieausweisen sowie an den Einsatz erneuerbarer Energien 
in Gebäuden. Durch das GEG werden das Gesetz zur Einsparung von Energie in 
Gebäuden (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Gesetz zur 
Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (EEWärmeG) in einem Ge-
setz zusammengeführt und ersetzt. 

Im GEG werden weiterhin Angaben darüber gemacht, wieviel Prozent des Ener-
giebedarfs für neue Gebäude aus erneuerbaren Energien gedeckt werden müs-
sen. Dabei ist der Anteil abhängig von der jeweiligen Art der erneuerbaren Ener-
gie (z.B. Solar oder Biomasse). Neu ist, dass die Pflicht zur Nutzung erneuerbarer 
Energien künftig auch durch die Nutzung von gebäudenah erzeugtem Strom aus 
erneuerbaren Energien erfüllt werden kann. Weitere Anforderungen an die ener-
getische Qualität von Gebäuden ergeben sich aus dem Gesetz und sind einzuhal-
ten. Das Gesetz ist auch auf Vorhaben, welche die Änderung, die Erweiterung 
oder den Ausbau von Gebäuden zum Gegenstand haben, anzuwenden. 

Seit dem 01.01.2023 sind zudem gemäß § 32 a der Niedersächsischen Bauord-
nung (NBauO) bei der Errichtung von überwiegend gewerblich genutzten Gebäu-
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den, die mindestens eine Dachfläche von 50 m² aufweisen, mindestens 50 Pro-
zent der Dachfläche mit Photovoltaikanlagen auszustatten. Bei Wohngebäuden 
gilt dieses nach dem 31.12.2024 und bei sonstigen Gebäuden nach dem 
31.12.2023. 

Im Übrigen ist der weitergehende Einsatz spezieller Technologien jedem Grund-
stückseigentümer, soweit es unter Berücksichtigung der jeweiligen Gebietsfest-
setzung und nachbarschaftlicher Interessen möglich ist, freigestellt.  

Gemäß § 1 (6) Nr. 7 h BauGB ist die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in 
Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Be-
schlüssen der Europäischen Gemeinschaft festgelegten Immissionsgrenzwerte 
nicht überschritten werden dürfen, als Belang im Sinne des Vorsorgeprinzips, zu 
berücksichtigen. Durch die vorliegende Planung sind wesentliche Veränderungen 
der Luftqualität jedoch nicht zu erwarten.  

Besondere Auswirkungen auf die Erfordernisse des Klimaschutzes (§ 1 Abs. 5 
BauGB) ergeben sich durch die Planung nicht bzw. die geplante Bebauung muss 
entsprechend den einschlägigen Gesetzen und Richtlinien zum Klimaschutz er-
richtet werden (z.B. GEG).  

 

4.5 Maßnahmen 

Zusammenfassung der geplanten Maßnahmen, mit denen Umweltauswirkun-
gen vermieden, verhindert, verringert und ausgeglichen werden sollen 

4.5.1 Immissionsschutzregelungen 

Zur Vermeidung von unzumutbaren Lärmbelastungen im Bereich der angrenzend 
vorhandenen Wohnbebauung, die durch den Betrieb der geplanten Anlagen so-
wie durch das Zusammenwirken mit anderen am Gewerbestandort bestehenden 
gewerblichen Anlagen entstehen könnten, werden die im anliegenden Lärmgut-
achten (Anlage 2) vorgeschlagenen Emissionskontingente (LEK) und Zusatzkon-
tingente verbindlich festgesetzt.  

Die geplanten Anlagen sind dann so zu errichten und zu betreiben, dass an den 
jeweiligen Immissionsorten die von den jeweiligen Flächen ausgehende tatsäch-
liche Schallbelastung nicht höher ist als der zulässige Immissionsanteil der sich 
aus den festgesetzten Emissionskontingenten ergibt. 

Das Plangebiet ist durch Geruchsimmissionen aus der Landwirtschaft vorbelas-
tet. Danach werden die Immissionswerte der TA Luft 2021 für ein Gewerbegebiet 
im überwiegenden Bereich des Plangebietes eingehalten. Auf Teilflächen am 
südlichen Rand sind höhere Geruchsbelastungen zu erwarten. Aufgrund der Lage 
des Plangebietes im Siedlungsrandbereich und im Übergang zu landwirtschaft-
lich geprägten Flächen wird ein Immissionswert von bis zu 0,17 entsprechend 
Nr. 3.1 Abs. 5 Anhang 7 TA Luft als noch verträgliche Belastung angesehen, zu-
mal dieser Wert überwiegend nicht überbaubare Teilflächen am südlichen Rand 
bzw. beidseitig des Grabens umfasst und insgesamt nur ein geringer Flächenan-
teil mit Werten über 0,15 betroffen ist. 
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Ansonsten stellt sich das Plangebiet als nicht erheblich immissionsbelastet (z.B. 
Staub, Erschütterungen, Licht und Wärme) dar, sodass Schutzmaßnahmen für 
das Plangebiet nicht erforderlich sind. 

 

4.5.2 Vermeidungsmaßnahmen bzgl. Natur und Landschaft 

Um Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft soweit möglich zu vermeiden, 
werden die vorhandenen Einzelbäume am südöstlichen Plangebietsrand erhalten 
und durch Festsetzung dauerhaft gesichert. Des Weiteren wird die Versiegelung 
auf das erforderliche Maß reduziert. Die verbleibenden Freiflächen innerhalb des 
festgesetzten Gewerbegebietes tragen ebenfalls zu einer Vermeidung von Beein-
trächtigungen bei. Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes werden durch 
Rückhaltung des Oberflächenwassers im Nahbereich des Plangebietes vermie-
den.  

Um erhebliche Beeinträchtigungen für die Fauna zu vermeiden, sind Zeitfenster 
und Maßnahmen für die Bauflächenvorbereitung und die Fällungs-, Rodungs- und 
Rückbauarbeiten einzuhalten und Ersatz- bzw. Ausweichbiotope werden angelegt 
bzw. aufgehängt.  

 

4.5.3 Abhandlung der Eingriffsregelung  

Durch die Bauleitplanung werden im Plangebiet Maßnahmen vorbereitet bzw. 
ermöglicht, deren Durchführung den Eingriffstatbestand gem. § 14 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) erfüllen. Die Eingriffe stellen z.T. erhebliche Beein-
trächtigungen des Naturhaushaltes und des Orts- und Landschaftsbildes dar. 

Nach § 15 (1) und (2) BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, 
vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie 
unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen oder zu ersetzen.  

Der § 18 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt das Verfahren bei Eingrif-
fen in Natur und Landschaft im Verhältnis zum Baurecht. Sind auf Grund der Auf-
stellung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu erwarten, ist gem. § 18 BNatSchG über die Vermeidung, den Aus-
gleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entschei-
den. 

Das Baugesetzbuch (BauGB) stellt in § 1a (ergänzende Vorschriften zum Um-
weltschutz) die entsprechenden Vorschriften auf. Danach heißt es in § 1a Abs. 3 
BauGB: „Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushaltes in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten Be-
standteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutz-gesetz) sind in der 
Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen“ und „ein Ausgleich ist 
nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung 
erfolgt sind oder zulässig waren.“  
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Die Ermittlung des Eingriffs und des erforderlichen Ausgleichs im Rahmen der 
vorliegenden Bauleitplanung erfolgt nach diesen Vorschriften. 

Die durch diese Planung verursachten Eingriffe werden durch verschiedene, in 
den vorherigen Kapiteln schutzgutbezogen aufgelistete Maßnahmen z.T. vermie-
den bzw. ausgeglichen, sodass die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und 
des Naturhaushaltes auf ein unbedingt notwendiges Maß reduziert wird.  

Grundsätzlich ist ein Eingriff unzulässig, wenn die Belange des Natur- und Land-
schaftsschutzes überwiegen. Dieses ist in der Regel in Gebieten der Fall, in de-
nen die Voraussetzungen eines Schutzes nach den §§ 23 – 30 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) erfüllt sind. Das Plangebiet erfüllt nicht diese Voraus-
setzungen. 

Weil auch andere für den Naturschutz wertvolle Elemente, die als selten oder ge-
fährdet einzustufen sind, nicht in Anspruch genommen werden und die Belange 
der Wirtschaft mit der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen bedeutsame 
öffentliche Belange darstellen, sind nach Überzeugung der Gemeinde Saterland 
die hier vorbereiteten Eingriffe letztendlich zulässig.  

 

b) Eingriffsbilanzierung 

Im Folgenden werden die sich aus der Planung ergebenden Eingriffe und Maß-
nahmen mit dem Bestand verglichen und bewertet, um die Plausibilität nachvoll-
ziehbar, also auch zahlenmäßig vergleichbar zu machen. 

Hierfür wird „Das Osnabrücker Kompensationsmodell 2016“ des Landkreises Os-
nabrück als Arbeitshilfe zur Vorbereitung und Umsetzung der Eingriffsregelung 
zugrunde gelegt. Nachfolgend gilt die Formel: 

Fläche in m² x Wertfaktor (WF) = Werteinheiten (WE)  

 

c) Ermittlung des Eingriffsflächenwertes 

In der folgenden Tabelle werden alle Biotope aufgeführt, die durch die Planung 
unmittelbar beeinträchtigt werden. Die Biotope wurden in den vorangegangenen 
Kapiteln beschrieben. Entsprechend dem Osnabrücker Kompensationsmodell 
wird den Biotopen des Plangebietes der jeweilige Wertfaktor zugeordnet.  

Werden die Biotopflächen mit ihren Wertfaktoren multipliziert, ergeben sie in der 
Summe den Eingriffsflächenwert.  

Die vorhandene Wallhecke mit einer Länge von ca. 53 m geht ohne Bewertung 
in die Bilanz zur Eingriffsermittlung ein, da diese im Verhältnis 1 : 2 ersetzt wird.  

Die Einzelbäume am Vottjeweg gehen nicht in die Bilanz ein, da sie vollständig 
erhalten werden.  
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 Nutzungsart / Biotoptyp Fläche Wertfaktor Werteinheit  

 
Sonst.feuchtes Extensivgrünland (GEF) 18.831 qm 2,5WF 47.078 WE 

 

 
Nährstoffreicher Graben (FGR) 532 qm 1,5WF 798 WE 

 

 
Bebaute bzw. versiegelte Fläche 1.649 qm WF 0 WE 

 

 
Gem. BBP Nr. 97 festges. Fläche 2.457 qm   -   

 

 
       Gewerbegebiet (GRZ 0,8) 1.485 qm   -   

 

 
            versiegelt (80 %) 1.188 qm WF 0 WE 

 

 
            unversiegelt (20 %) 297 qm 1,0WF 297 WE 

 

 
                   Siedlungsgehölz 706 qm 1,5WF 1.059 WE 

 

 
                   Wallhecke 266 qm   -   

 

 
Einzelbäume am Vottjeweg       -   

 

 
              

 

 Gesamtfläche: 23.469 qm          

 Eingriffsflächenwert:         49.232 WE  

          

 

d) Ermittlung des Kompensationsbedarfes 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden schutzgutbezogen Maßnahmen zur 
Vermeidung und zum Ausgleich des Eingriffs beschrieben. Zusammengefasst 
sind dieses der Erhalt der Einzelbäume am südöstlichen Plangebietsrand und der 
Verbleib von Freiflächen innerhalb des festgesetzten Gewerbegebietes.  

Diesen Maßnahmen wird entsprechend ihrer künftigen Wertigkeit ein Wertfaktor 
nach dem Osnabrücker Kompensationsmodell zugeordnet. Sie sind in der nach-
folgenden Tabelle aufgeführt. Die Flächen der aufgeführten Nutzungsarten / Bio-
toptypen werden mit den zugeordneten Wertfaktoren multipliziert und ergeben 
dann addiert den Kompensationswert:  



Gemeinde Saterland 

Begründung zur 61. Flächennutzungsplanänderung - Entwurf - 45 

Büro für Stadtplanung (FP61Ae_Begr.doc) 09.04.2024 

 

          

 
Nutzungsart / Biotoptyp Fläche Wertfaktor Werteinheit 

 

 Gewerbegebiet (GRZ 0,8) 22.937 qm -   -    

       versiegelt (80 %) 18.350 qm 0 WF 0 WE  

       unversiegelt (20 %) 4.587 qm 1,0 WF 4.587 WE  

 Nährstoffreicher Graben 532 qm 1,5 WF 798 WE  

 Einzelbäume am Vottjeweg     -   -    

               

 
Gesamtfläche: 23.469 qm         

 

 
Kompensationswert:         5.385 WE 

 
         
 

Innerhalb des Plangebietes entsteht durch Vermeidungsmaßnahmen und interne 
Ausgleichsmaßnahmen ein Kompensationswert von 5.385 WE. Gegenüber dem 
Eingriffsflächenwert (49.232 WE) verbleibt ein Kompensationsdefizit von 
43.847 WE, sodass externe Kompensationsmaßnahmen notwendig werden.  

 

e) Externe Kompensationsmaßnahmen (Anlage 7) 

Zur Kompensation des durch die vorliegende Planung verbleibenden Kompensa-
tionsdefizits steht der Gemeinde Saterland folgende Kompensationsmaßnahme 
zur Verfügung:  

• Flurstücke 3, 4 und 5, Flur 15, Gemarkung Ramsloh (Anl. 7, Seite 1) 

Diese Flurstücke befinden sich nordöstlich der Ortsmitte von Ramsloh, nördlich 
der Elisabethfehner Straße (K 299), östlich des in Nord-Süd-Richtung verlaufen-
den Abschnitts des Bekassinenweges. Die drei Flurstücke in einer Gesamtgröße 
von 94.735 qm stellen sich als Grasackerflächen dar, die regelmäßig gedüngt 
und gemäht werden und sich nahezu ausschließlich aus nährstoffbedürftigen 
Süßgräsern zusammensetzen. Zwischen den einzelnen Flurstücken verlaufen 
Gräben, die zur Zeit der Bestandsaufnahme (Mai 2020) kein Wasser führen und 
von Gehölzstrukturen begleitet werden. Die Gehölzstrukturen setzen sich zum 
überwiegenden Teil aus Später Traubenkirsche, Weiden, Birken und vereinzelten 
Stieleichen zusammen. Die Flurstücke befinden sich im Eigentum der Gemeinde 
Saterland. Auch das südlich der drei Flurstücke angrenzende Flurstück 6 befindet 
sich im Eigentum der Gemeinde Saterland. Dieses wird im heutigen Zustand be-
reits als Extensivgrünland genutzt.  

Gemäß dem Osnabrücker Kompensationsmodell werden die Grasackerflächen 
im heutigen Zustand dem Wertfaktor 1,0 WF zugeordnet. Sie sollen, wie die süd-
lich angrenzende Fläche, ebenfalls als Extensivgrünlandflächen entwickelt und 
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zukünftig nach den Bewirtschaftungsauflagen des Landkreises Cloppenburg ge-
nutzt werden. Als Extensivgrünlandflächen werden sie aufgrund ihrer zusammen-
hängenden Größe gemäß dem Osnabrücker Kompensationsmodell mit dem 
Wertfaktor 3,0 WF bewertet. Im Bereich dieser Poolfläche am Bekassinenweg 
steht somit eine Kompensation in der Größe von 189.470 WE zur Verfügung.  

Aus diesem Kompensationspool sind bereits folgende Werteinheiten zugeordnet 
worden: 

• BBP Nr. 137       16.183 qm /   32.365 WE 

• Für d.Verlegung von Komp. v. Flst.54, Flur 15   5.792 qm /   11.584 WE 

• BBP Nr. 145       10.038 qm /   20.075 WE 

Somit stehen im Bereich der Flurstücke 3, 4 u. 5, Flur 15, Gem. Ramsloh zurzeit 
noch 125.446 WE für eine Kompensation zur Verfügung. Von diesen zur Verfü-
gung stehenden Werteinheiten werden dem nachfolgenden Bebauungsplan 
Nr. 146 entsprechend dem noch verbleibenden Defizit 43.847 WE als Kompensa-
tion zugeordnet.  

Im Bereich der Poolfläche am Bekassinenweg stehen somit noch 81.599 WE für 
die Kompensation anderweitiger Eingriffe zur Verfügung.  

 

Wallheckenersatz 

Innerhalb der Plangebietsfläche wird eine Wallhecke in der Länge von ca. 53 m 
überplant. Diese Wallheckenstruktur wird im Verhältnis 1 : 2 ersetzt.  

Für die verlorengehenden Wallheckenstrukturen wird folgende Kompensations-
fläche bereitgestellt: 

• Flurstück 129/7, Flur 13, Gemarkung Ostrhauderfehn (Anl. 7, Seite 2) 

Dieses Flurstück, welches im Eigentum der Gemeinde steht, befindet sich süd-
östlich der Ortsmitte von Ostrhauderfehn, östlich der Idafehnstraße (K 305). Am 
nordöstlichen, östlichen und südöstlichen Rand dieses Flurstücks wird eine 345 
m lange Wallhecke neu angelegt. Dabei wird der südöstliche Wallheckenteil in 
einem Abstand von 8 m zur südlich angrenzend vorhandenen Waldfläche errich-
tet, damit die entstehende Wallhecke langfristig, ihrem gesetzlichen Schutzstatus 
entsprechend, geschützt ist.  

Die Anlage der Wallhecke erfolgt unter Berücksichtigung eines ca. 3 m breiten 
Wallfußes und eines ca. 1,20 m hohen Wallkörpers, der dreireihig mit standortge-
rechten Laubgehölzen bepflanzt wird.  

Im Zuge des BBP Nr. 66, 4 Änd. wurde ursprünglich ein benötigter Wallhecken-
ersatz von 345 m Länge veranschlagt. Von dem BBP Nr. 66, 4 Änd. wurde jedoch 
nur der Teilbereich 1 beschlossen und in Kraft gesetzt, dem ein Wallheckener-
satz in der Länge von 135 m zugeordnet wurde. Hier steht somit zurzeit noch ein 
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Wallheckenersatz in der Länge von 210 m zur Kompensation bereit. Von diesem 
zur Verfügung stehenden Wallheckenersatz werden dem nachfolgenden Bebau-
ungsplan Nr. 146 entsprechend der überplanten 53 m langen Wallhecke ein 
Wallheckenersatz in der Länge von 106 m zugeordnet. Im Bereich des Flurstücks 
129/7, Flur 13 steht somit noch ein Wallheckenersatz in der Länge von 104 m für 
eine Kompensation zur Verfügung.  

 

f) Schlussbetrachtung 

Unter Berücksichtigung der beschriebenen Vermeidungs - und externen Kom-
pensationsmaßnahmen geht die Gemeinde Saterland davon aus, dass der durch 
die vorliegende Planung vorbereitete Eingriff in das Landschaftsbild und in den 
Naturhaushalt im nachfolgenden Bebauungsplan Nr. 146 „Nördlich der Sater 
Landstraße“ ausgeglichen werden kann und somit den Belangen von Natur und 
Landschaft gem. § 1 (6) Ziffer 7 BauGB sowie dem Artenschutz gem. § 44 
BNatSchG entsprochen ist.  

 

4.5.4 Maßnahmen nach sonstigen umweltbezogenen Regelungen 

4.5.4.1 Bodenschutzklausel - § 1a (2) Satz 1 und 2 BauGB 

Gemäß § 1a (2) Satz 1 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen 
und insbesondere sollen die Möglichkeiten der Städte und Gemeinden zur Wie-
dernutzbarmachung und Nachverdichtung genutzt werden. Landwirtschaftlich, als 
Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang 
umgenutzt werden. 

Mit der vorliegenden Planung strebt die Gemeinde die Erweiterung des Gewerbe-
standortes im Norden von Strücklingen an. Für die Planung werden insgesamt 
ca. 2,35 ha überwiegend landwirtschaftlich genutzter bzw. bereits bebauter Flä-
chen in Anspruch genommen.  

Aufgrund der bisherigen Nutzung durch eine landwirtschaftliche Hofstelle und die 
Lage der Fläche angrenzend zum bestehenden Gewerbestandort wird auf anth-
ropogen beeinflusste Flächen zugegriffen, die zurzeit nur extensiv genutzt wer-
den. Das Gebiet bietet daher für eine gewerbliche Entwicklung günstige Standort-
voraussetzungen. Konkret werden die Flächen für die Erweiterung bereits ansäs-
siger Gewerbebetriebe benötigt bzw. sollen für die Neuansiedlung eines weiteren 
Betriebes genutzt werden. Damit sind die Flächen bereits vollständig vergeben.  

Die Gemeinde ist der Ansicht, dass durch die geplante Ergänzung eines vorhan-
denen Gewerbestandortes und die bessere Ausnutzung vorhandener Erschlie-
ßungsstraßen auch der Bodenschutzklausel ausreichend Rechnung getragen 
wird.  
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4.6 Auswirkungen i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, Buchstabe j BauGB 

Das Plangebiet befindet sich weder innerhalb des Achtungsabstandes von Be-
triebsbereichen nach der Störfall-Verordnung - 12. Bundesimmissionsschutzver-
ordnung (12. BImSchV), noch sind im Plangebiet derartige Betriebe vorgesehen. 
Im Plangebiet sind daher keine Auswirkungen, aufgrund der Anfälligkeit der nach 
dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen 
zu erwarten.  

 

4.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alternativprüfung) 

Wie in Kap. 1.2 und 3 beschrieben, soll mit der vorliegenden Planung der Gewer-
bestandort “Strücklingen-Nord“ nach Südwesten erweitert werden. Die hierfür 
vorgesehenen Flächen mit einer Größe von ca. 2,35 ha sollen für die Erweiterung 
bereits ansässiger Betriebe und die Ansiedlung eines weiteren Betriebes heran-
gezogen werden, für die am Gewerbestandort derzeit keine freien Gewerbeflä-
chen mehr zur Verfügung stehen. Die daher in Anspruch genommenen Flächen 
grenzen im Norden und Nordosten an den bestehenden Gewerbestandort an und 
stellen aus städtebaulicher Sicht eine sinnvolle Erweiterung des Gewerbestandor-
tes dar. Auch für den südlich der Sater Landstraße gelegenen Gewerbebetrieb, 
der ebenfalls im Plangebiet erweitern möchte, stellt die Ausweisung eine sinnvol-
le Erweiterungsmöglichkeit dar. Die Flächen befinden sich im Besitz der Investo-
ren und stehen somit für eine zeitnahe Umsetzung der Planung zur Verfügung.  

Daher drängen sich sinnvolle Alternativen, z.B. an anderer Stelle im Anschluss an 
den Gewerbestandort, zur Verwirklichung der Planungsziele nicht auf. Auch die 
Ausweisung einer geringeren Fläche oder eine stärkere Begrenzung der Boden-
versiegelung ist unter Berücksichtigung des konkret bestehenden Bedarfs nicht 
sinnvoll.  

Zur Vermeidung unzumutbarer Gewerbelärmbelastungen wird das Gebiet durch 
die Emissionskontingente so gegliedert, dass die maßgeblichen Immissions-
richtwerte im Bereich der benachbarten Wohnbebauung auch unter Berücksichti-
gung der Vorbelastung durch den bestehenden Gewerbestandort eingehalten 
bzw. unterschritten werden bzw. der Beitrag aus dem Plangebiet keine relevante 
Zusatzbelastung bewirkt.  

Im Ergebnis erscheint die gewählte Fläche somit als sinnvolle und angemessene 
Lösung zur gewerblichen Siedlungsentwicklung im Ortsteil Strücklingen. 

 

4.8 Zusätzliche Angaben im Umweltbericht 

4.8.1 Methodik 

Die Beurteilung der Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft erfolgte 
verbalargumentativ. Die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen wurden an-
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hand der „Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in 
der Bauleitplanung des Niedersächsischen Städtetages“ (2013) ermittelt.  

Die Beurteilung der Bedeutung des Plangebietes für Arten und Lebensgemein-
schaften wurde auf Grundlage eines faunistischen Fachbeitrages vorgenommen. 

Die zu erwartende Gewerbelärmsituation wurde gutachterlich auf Grundlage der 
DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“ (Dezember 2006) ermittelt. Die im Plan-
gebiet zulässigen Lärmemissionen LEK werden im nachfolgenden Bebauungsplan 
nach den Empfehlungen des anliegenden Lärmgutachtens definiert. Das heißt, 
den Gewerbeflächen werden, bezogen auf die einzelnen Flächen, bestimmte 
Schallkontingente zugeordnet. Die Immissionsbelastung wurde anhand der DIN 
18005 unter Zuhilfenahme der TA Lärm bewertet. 

Die Geruchsbelastung durch Tierhaltungsanlagen wurde durch die Landwirt-
schaftskammer (LWK) Niedersachsen nach Anhang 7 der TA Luft 2021 und unter 
Beachtung der Vorgaben des Landkreises durchgeführt.  

Eine Ermittlung von Verkehrslärmimmissionen war nicht erforderlich.  

Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben sich nicht ergeben.  

 

4.8.2 Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) 

Bei der Flächennutzungsplanänderung ergeben sich im Hinblick auf das Monito-
ring mögliche Umweltauswirkungen erst aus den rechtsverbindlichen, auf einen 
unmittelbaren Vollzug angelegten, Festsetzungen des Bebauungsplanes.  

Das Monitoring auf Ebene der Flächennutzungsplanung kann daher insbesondere 
durch regelmäßige Überprüfung der Erforderlichkeit der Darstellungen im Hinblick 
auf die voraussehbaren Bedürfnisse der Gemeinde im Sinne des § 5 Abs. 1 
BauGB durchgeführt werden (vgl. EAG Bau-Mustererlass der Fachkommission 
Städtebau, in: Schliepkorte Lfg 75, September 2004).  

Hinsichtlich der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung wird die Gemeinde 
nach 15 Jahren prüfen, ob die Darstellung noch erforderlich ist, sofern die Maß-
nahmen bis dahin nicht realisiert sind, oder sich andere Fehlentwicklungen ein-
stellen. Die erforderlichen Aussagen zu Überwachungsmaßnahmen der im Rah-
men der verbindlichen Bauleitplanung festgelegten Umweltschutzmaßnahmen 
werden auf der Ebene des Bebauungsplanes getroffen.  

Im vorliegenden Fall sind bei Beachtung der vorgesehenen Regelungen durch die 
Planung keine erheblichen und nicht ausgleichbaren Umweltauswirkungen zu 
erwarten.  

 

4.8.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Im Nachfolgenden werden die aus der Planung resultierenden Auswirkungen in 
Bezug auf die Umwelt und ihre Erheblichkeit zusammengefasst dargestellt. 
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Durch die geplante Darstellung eines Gewerbegebietes und entsprechender 
Festsetzung im nachfolgenden Bebauungsplan ergeben sich Veränderungen der 
Gestalt oder Nutzung der Grundflächen. Diese sind jedoch bei Städtebauprojek-
ten i.d.R. immer gegeben.  

Durch die Planung kommt es zum Verlust von unbebauter Landschaft. Für Natur 
und Landschaft (Arten und Lebensgemeinschaften, Boden, Wasser, Land-
schaftsbild) gehen landwirtschaftlich genutzte Flächen verloren. Zudem werden 
Gehölzstrukturen und ein Wallheckenabschnitt überplant. Durch die Bebauung 
wird bisher belebter Oberboden versiegelt. Es wird somit Versickerungsfläche re-
duziert und die Grundwasserneubildungsrate, bei gleichzeitiger Beschleunigung 
des Oberflächenwasserabflusses, verringert. Durch die Rückhaltung des anfal-
lenden Oberflächenwassers in einer Rückhalteanlage im Nahbereich des Plan-
gebietes und die gedrosselte Ableitung können erhebliche Beeinträchtigungen 
des Wasserhaushaltes jedoch vermieden werden.  

Die entstehenden Beeinträchtigungen von Arten und Lebensgemeinschaften so-
wie des Bodens durch die Versiegelung können durch Maßnahmen auf einer ex-
ternen Fläche ausgeglichen werden. Hierdurch und durch die bei der Errichtung 
von Gebäuden einzuhaltenden Gesetze und Richtlinien zur Energieeinsparung 
wird auch den Erfordernissen des Klimaschutzes entsprochen. 

Durch die Festsetzung der Emissionskontingente (LEK) im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung liefern die zu erwartenden Gewerbelärmemissionen nach 
den durchgeführten Berechnungen an den maßgeblichen Immissionsorten ent-
weder keinen relevanten Beitrag oder halten auch bei einer Gesamtbetrachtung 
die maßgeblichen Orientierungswerte ein. Es gehen vom Plangebiet damit keine 
unzumutbaren Lärmemissionen aus. Andere Emissionen, wie Licht oder Staub, 
sind je nach Art der zukünftigen Betriebe nur im Einzelfall zu erwarten und kön-
nen daher sinnvoll aber auch ausreichend noch auf Ebene der Anlagenplanung 
beordnet werden.  

Damit kann sichergestellt werden, dass die benachbarten Wohnnutzungen an-
gemessen berücksichtigt werden und eine geordnete städtebauliche Entwicklung 
gewährleistet ist.  

Beeinträchtigungen durch Verkehrslärmimmissionen sind im Plangebiet nicht zu 
erwarten. 

Die belästigungsrelevanten Kenngrößen durch Tierhaltungsanlagen liegen für den 
überwiegenden Teil der mit dem Bebauungsplan Nr. 146 geplanten Gewerbege-
bietserweiterung mit 5-15 % der Jahresstunden im unproblematischen Bereich. 
Geruchsbelastungen, die mit 16-17 % über dem in der TA Luft für ein Gewerbe-
gebiet genannten Immissionswert von 0,15 (entspricht wahrnehmbaren Gerüchen 
an 15 % der Jahresstunden) liegen, sind lediglich auf Teilflächen am zentralen 
südlichen Rand zu erwarten. Der Immissionswert von 0,15 bezieht sich gemäß 
Anhang 7 der TA Luft jedoch auf Wohnnutzungen in einem Gewerbe- bzw. In-
dustriegebiet (beispielsweise eines Betriebsinhabers). Der für Arbeitnehmer auf-
grund der grundsätzlich kürzeren Aufenthaltsdauer in der TA Luft genannte Im-
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missionswert von 25 % der Jahresstunden wird im gesamten Plangebiet unter-
schritten. 

Aufgrund der Lage des Plangebietes am Siedlungsrandbereich im Übergang zu 
landwirtschaftlich geprägten Flächen mit noch wirtschaftenden landwirtschaftli-
chen Betrieben im unmittelbaren Umfeld des Siedlungsbereichs und da die Flä-
che, auf denen der Immissionswert von 0,15 überschritten wird, nur gering ist, 
wird im vorliegenden Fall auch für mögliche Betriebswohnungen ein Immissions-
wert von 0,17 für vertretbar gehalten. 

Da wertvolle Kultur- oder Sachgüter im Plangebiet nicht bekannt sind, ergeben 
sich diesbezüglich keine erheblichen Beeinträchtigungen. Sofern ur- und frühge-
schichtliche Bodenfunde gemacht werden, werden diese unverzüglich der Denk-
malbehörde gemeldet.  

 

4.8.4 Referenzliste/Quellenverzeichnis 

• Schalltechnische Untersuchung TÜV Süd, Lingen, Bericht Nr. LL18617.1/01 
vom 20.01.2024 

• DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“, Dezember 2006 

• Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzge-
setz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm), Ausgabe Au-
gust 1998 

• DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ (Ausgabe Juli 2023)  

• Bleiblatt 1 zur DIN 18005, Schalltechnische Orientierungswerte für die städte-
bauliche Planung – Berechnungsverfahren, Ausgabe Juli 2023 

• Immissionsschutzgutachten (Geruch) Landwirtschaftskammer (LWK) Nieder-
sachsen vom 03.01.2024 

• Erste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft) vom 18.8.2021 mit 
Vorgaben zur Geruchsbeurteilung in Anhang 7 

• Sophie Meisel: Geographische Landesaufnahme M 1 : 200.000, Naturräumli-
che Gliederung Deutschlands; Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 54/55, 
Oldenburg / Emden, 1962)  

• Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Cloppenburg (1998) 

• Landschaftsplan der Gemeinde Saterland (1994) 

• Umweltkarten Niedersachsen des Niedersächsischen Ministeriums für Um-
welt, Energie und Klimaschutz 

• Karten des Naturraumpotenzials von Niedersachsen und Bremen; Boden-
kundliche Standortkarte, M. 1 : 200.000, Blatt Oldenburg, 1977) 

• NIBIS® KARTENSERVER, Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
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• Heutige potenzielle natürliche Vegetationslandschaften Niedersachsens auf 
Basis der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1 : 50.000, Inform.d. Naturschutz 
Niedersachsen 2003) 

• Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (Drachenfels, 2021) 

• Das „Osnabrücker Kompensationsmodell 2016“ als Arbeitshilfe zur Vorberei-
tung und Umsetzung der Eingriffsregelung, des Landkreises Osnabrück 

 

5 Abwägungsergebnis 
Wesentliche andere Belange als die in der Begründung, insbesondere im Um-
weltbericht, dargelegten sind nicht zu berücksichtigen.  

Wie die Umweltprüfung (Kap. 4 Umweltbericht) gezeigt hat, ergeben sich durch 
die Planung keine erheblichen Beeinträchtigungen von Schutzgütern, die nicht 
ausgeglichen werden können.  

Die durch die mögliche Bebauung und Versiegelung hervorgerufenen Beeinträch-
tigungen von Natur und Landschaft sind nach einem anerkannten Bewertungs-
modell bewertet worden. Das zu erwartende Kompensationsdefizit kann auf den 
zur Verfügung stehenden Kompensationsflächen ausgeglichen werden.  

Artenschutzrechtliche Belange stehen den geplanten Nutzungen, unter Berück-
sichtigung der besonderen Maßnahmen beim Gebäuderückbau und der angege-
benen Zeitfenster für die Bauflächenvorbereitung, Fäll- oder Abrissarbeiten, nicht 
entgegen.  

Erhebliche Auswirkungen auf das Oberflächen- und Grundwasser können durch 
die Rückhaltung des anfallenden Oberflächenwassers im Nahbereich des Plan-
gebietes und die gedrosselte Ableitung vermieden werden. 

Unzumutbare Beeinträchtigungen durch Gewerbelärm sind unter Berücksichti-
gung der Festsetzung der Emissionskontingente (LEK) im nachfolgenden Bebau-
ungsplan nicht zu erwarten. 

Teile des Plangebietes sind mit Geruchsimmissionen belastet, die mit IW von 
0,16-0,17 geringfügig über dem für eine Wohnnutzung in einem Gewerbegebiet 
maßgeblichen Immissionswert von 0,15 liegen. Insgesamt ist die Fläche, auf de-
nen der Immissionswert von 0,15 überschritten wird, jedoch nur gering und um-
fasst Teilflächen am Südrand beidseitig des Grabens, welche im nachfolgenden 
Bebauungsplan im Wesentlichen als nicht überbaubare Grundstücksflächen fest-
gesetzt werden sollen. Aus diesem Grund und aufgrund der Lage des Plangebie-
tes am Siedlungsrandbereich im Übergang zu landwirtschaftlich geprägten Flä-
chen mit noch wirtschaftenden landwirtschaftlichen Betrieben im unmittelbaren 
Umfeld des Siedlungsbereichs wird im vorliegenden Fall ein Immissionswert von 
0,17 auch für mögliche Betriebswohnungen für vertretbar gehalten.  

Den Erfordernissen des Klimaschutzes wird durch die bei der Errichtung von bei 
Gebäuden einzuhaltenden Gesetzen und Richtlinien zur Energieeinsparung 
Rechnung getragen.  
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Wesentliche andere Belange als die in der Begründung, insbesondere im Um-
weltbericht dargelegten, sind nicht zu berücksichtigen. Nach Abwägung aller vor-
genannten Belange kann die vorliegende Planung daher durchgeführt werden. 

 

6 Verfahren 
Frühzeitige Bürgerbeteiligung 

Die Gemeinde Saterland hat gem. § 3 Abs. 1 BauGB frühzeitig die allgemeinen 
Ziele und voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich dargelegt und 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 

 

Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange (TöB) 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, wurden gemäß § 4 
BauGB an der Planung beteiligt und zur Äußerung auch im Hinblick auf den er-
forderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB aufgefordert.  

 

Veröffentlichung und öffentliche Auslegung 

Der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung wurde zusammen mit der dazu-
gehörigen Begründung einschließlich Umweltbericht und den wesentlichen be-
reits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen vom …………… bis 
…………….. im Internet veröffentlicht und zusätzlich öffentlich im Rathaus der 
Gemeinde Saterland ausgelegt.  

Die Dauer der Veröffentlichungsfrist sowie die Angaben dazu, welche Arten um-
weltbezogener Informationen vorhanden sind, wurden vorher mit dem Hinweis 
bekannt gemacht, dass Stellungnahmen während dieser Veröffentlichung abge-
geben werden können. 

 

Feststellungsbeschluss 

Die vorliegende Fassung der Begründung war Grundlage des Feststellungsbe-
schlusses vom .............. 

Saterland, den …………… 

 

Bürgermeister 
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Anlagen 

1. Bestehende Nutzungsstruktur und Festsetzungen der umliegenden Bebau-
ungspläne 

2. Schalltechnisches Gutachten (TÜV Süd, Lingen, Bericht Nr. LL18617.1/01 
vom 20.01.2024) 

3. Oberflächenentwässerung  

4. Geruchsgutachten (Landwirtschaftskammer Niedersachsen vom 03.01.2024) 

5. Plangebiet - Biotoptypen - 

6. Faunistischer Fachbeitrag /Potenzialabschätzung 

7. Externe Kompensationsmaßnahmen  

































































Anlage 5 

 

Legende: 
Biotoptypen nach DRACHENFELS (2021) 
FGR Nährstoffreicher Graben 
GEF Sonstiges feuchtes Extensivgrünland  
GI Artenarmes Intensivgrünland 
HBE Einzelbäume 
ODP Landwirtschaftliche Produktionsanlage 
OGG Gewerbegebiet 
OVE Gleisanlage 
OVS Straße 
X überbaute bzw. befestigte Flächen 
 
Hauptbestandsbildner: 
Ei Eiche  Er Erle 
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1 Anlass und Aufgabenstellung 

In der Gemarkung Strücklingen ist mit dem Bebauungsplan Nr. 146 „Nördlich der Sater 
Landstraße” die Erweiterung von benachbarten Gewerbeflächen vorgesehen. 
Für die Baufeldvorbereitung ist die Entfernung der auf der überplanten Fläche bestehenden 
Vegetation und der Rückbau von Gebäuden einer landwirtschaftlichen Hofstelle notwendig. 
Negative Auswirkungen auf geschützte Tierarten innerhalb der beeinträchtigten Habitate 
können nicht ausgeschlossen werden, und es besteht die Notwendigkeit einer artenschutz-
rechtlichen Untersuchung. Mit der hier vorliegenden artenschutzrechtlichen Potenzialab-
schätzung soll dargestellt werden, inwiefern durch das Vorhaben artenschutzrechtliche Be-
lange der zu erwartenden Artengruppen berührt werden können. Als Bewertungsgrundlage 
wurde 2024 eine Ortsbegehung und Erfassung der Habitatstrukturen durchgeführt. Es wird 
davon ausgegangen, dass es sich bei der Baumaßnahme um einen nach § 17 Abs. 1 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) zulässigen Eingriff handelt. 

2 Lage des Planvorhabens und Beschreibung des Untersuchungsgebiets 

Die Vorhabenfläche des o.g. Bebauungsplans liegt zwischen dem Vottjeweg und der Sater 
Landstraße in Strücklingen. Der Geltungsbereich des BBP Nr. 146 umfasst inklusive eines 
Teilstücks eines Entwässerungsgrabens (s. Abbildung 7) drei Flurstücke der Flur 24, Gemar-
kung Strücklingen. Die Vorhabenfläche liegt zwischen bestehenden Gewerbeflächen (s. Ab-
bildung 2) und zeigt sich als alte, nicht mehr bewohnte und genutzte Hofstelle mit Wohn-
haus, Milchviehställen und Nebengebäuden (s. Abbildung 3 und Abbildung 4). Um die Hof-
stelle befinden sich westlich einer abgängigen Geräteremise eine Eichen-Wallhecke und 
Weideflächen bis zur Grenze der Vorhabenfläche an der Sater Landstraße (s. Abbildung 5 
und Abbildung 6). Östlich der Gebäude befinden sich angepflanzte Ziersträucher, aufge-
kommene heimische Gehölze und eine kleine Weidefläche bis zum Vottjeweg (s. Abbildung 
8 und Abbildung 3). Die Gebäude und befestigten Flächen weisen starke Schäden und Zei-
chen von Verwahrlosung auf. Im und um das Gebäude finden sich Haufen von ausrangierten 
Möbeln und Geräten (s. Abbildung 3). Die Eichen der Baumreihe westlich der Gebäude sind 
von starkem Stammholz und zum Teil bereits deutlich über 150 Jahre alt (s. Abbildung 11). 
In dieser Reihe finden sich Altersschäden, Fäulnis- und Spechthöhlen (Abbildung 12).  
Naturräumlich liegt das Plangebiet in der „Ostfriesisch-Oldenburgische Geest“ und gehört 
nach der Zuordnung der Rote-Liste-Regionen und Zuordnung zu den biogeographischen 
Regionen nach FFH-Richtlinie zum Tiefland West (atlantische biogeographische Region). Im 
Geltungsbereich der betrachteten Fläche befinden sich keine Schutzgebiete oder nach  
§ 30 BNatSchG geschützten Biotope. 
 

 
Abbildung 1 Lage der Vorhabenfläche im Raum des LK Cloppenburg (Quelle: Verändert nach opentopomap.org) 
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Abbildung 2 Vorhabenfläche des BBP Nr. 146, Quelle Entwurf BBP Nr. 146 „Nördlich der Sater Landstraße”: Aus-

zug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Nieder-
sachsen © 2016 

 

2.1 Beschreibung der Vorhabenmerkmale und -wirkungen 

Die Vorbereitung des Baufeldes für Baumaßnahmen geht mit umfassenden Erdarbeiten und 
der Entfernung von Gehölzen und Vegetation sowie dem Rückbau von Gebäuden einher. 
Weitere artenschutzrechtlich relevante Eingriffe sind mit dem Vorhaben nicht verbunden. 

Einsatz von Baumaschinen und Geräten  

Die Einrichtung einer Baustelle erfordert für die Dauer der Baumaßnahme den Einsatz von 

Maschinen (Bau-, Forst- und Erdbaugeräte, Transportfahrzeuge). Mit deren Einsatz sind 

bauzeitliche Schallimmissionen und visuelle Wahrnehmung für die gesamte Dauer der Bau-

phase verbunden. Die Dauer des Bauablaufs der Baumaßnahmen ist auf wenige Monate 

angesetzt.  

Baustelleneinrichtung 

Zur Umsetzung der gesamten Baumaßnahme erfolgt der Rückbau von Gebäuden, die Fäl-

lung und Entfernung von Gehölzen und Vegetation sowie die temporäre und dauerhafte Ver-

dichtung und Versiegelung von Böden. 
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Anlage 

Mit der Umsetzung der Baumaßnahmen gehen Lebensräume für geschützte Arten dauerhaft 

durch bauliche Überprägung verloren. 

Betrieb von Gewerbeflächen 

Mit den alltäglichen Schall- und Lichtemissionen von Gewerbeflächen können für geschützte 

Arten dauerhaft Fluchtdistanzen unterschritten werden und somit Lebensräume verloren ge-

hen. 

 

Im Folgenden werden diese Vorhabenmerkmale und deren Wirkungen auf Tiere und Pflan-

zen beschrieben und tabellarisch (Tabelle 1: Wirkfaktoren des Vorhabens) dargestellt.   

 

Tabelle 1: Wirkfaktoren des Vorhabens 

Vorhabenmerkmal Vorhabenwirkung Bereich, Dauer und Zeitraum der Wirkungen  

baubedingt 

Einsatz von Baumaschinen und 
Geräten 

bauzeitliche Schall- und Staub-
emissionen, visuelle Wahrneh-
mung 

 im Vorhaben-/Baustellenbereich 

 temporär, wenige Monate 

Baustelleneinrichtung 

Inanspruchnahme von Flächen 
und Lebensräumen inkl. Gebäu-
derückbau, Gehölz- und Vegeta-
tionsentfernung, Bodenverdich-
tung/ -versiegelung 

 Flächeninanspruchnahme auf ca. 2.2 ha Fläche 
(Lebensraumtyp: Siedlung, Gehölz aus überwie-
gend einheimischen Gehölzarten, Offenland) 

 temporär 

anlagebedingt 

Versiegelung, Umnutzung 
Anlagebedingter dauerhafter 
Flächenverbrauch 

 im gesamten Vorhabenbereich 

 dauerhaft 

betriebsbedingt 

Nutzung als Gewerbefläche 
betriebliche Schall- und Licht-
emissionen, visuelle Wahrneh-
mung 

 im gesamten Vorhabenbereich 

 dauerhaft 

3 Methodik 

Es erfolgte eine zweimalige Begehung zur Erfassung der vor Ort gegebenen Strukturen. 
Dabei wurden potenzielle wie aktuell von Individuen der betrachteten Artengruppen in 
Nutzung befindliche Quartiere und Strukturen gesucht bzw. eingeschätzt, inwiefern die 
Vorhabenfläche für eine Nutzung als Jagd-, Nahrungs- oder Quartierhabitat geeignet ist. In 
einer vertieften Untersuchung wurden vorhandene Gebäude- und Baumhöhlenstrukturen 
endoskopisch auf ihre Eignung als Vogelbrutplatz oder Fledermausquartierstätte untersucht. 
Die Bewertung der Vorhabenfläche als Lebensraum wird verbalargumentativ in Bezug auf 
das Planvorhaben, die bestehende überplante Habitatstruktur und das zu erwartende 
Artenspektrum vorgenommen. 

4 Ergebnisse und Bewertung 

4.1 Brutvögel 

Die auf der Vorhabenfläche wachsenden Gehölze weisen alle eine sehr gute Eignung für 
Gehölzbrüter auf, die ihre Nester offen im Geäst von Bäumen oder Sträuchern anlegen. 
Bäume mit Höhlen oder Rindentaschen sind darüber hinaus als für Höhlenbrüter geeignete 
Niststruktur anzusprechen. Der Boden der Vorhabenfläche zeigt im Bereich der Gehölze ei-
nen Aufwuchs aus Gräsern, Hochstauden und Sträuchern, wodurch eine allgemeine Eignung 
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als Nahrungshabitat besteht. Der Offenlandbereich zwischen Eichenwallhecke und Sater 
Landstraße ist für Offenlandarten wie Feldlerche, Kiebitz und Brachvogel zu kleinflächig und 
zu nah an Vertikalstruktur, um ein geeignetes Habitat darzustellen. Die Nähe zur Straße und 
zu Wohn- wie gewerblicher Bebauung bedeutet einen geringen Wert der Fläche für solche 
Arten, die nicht an menschliche Nähe und Lärm als Störfaktoren angepasst sind. Es sind bo-
den-, gehölz- und strauchbrütende Vogelarten zu erwarten, die als Kulturfolger trotz solcher-
art Störung siedlungsnahe Habitate besiedeln, (Artenliste s. Tabelle 2). 
 
Tabelle 2 Potenzielle Brutvogelarten im Bereich der Vorhabenflächen 

Dt. Artname Wiss. Artname RL D RLNds BNatSchG 

Amsel Turdus merula * * § 

Bachstelze Motacilla alba * * § 

Blaumeise Parus caeruleus * * § 

Buchfink Fringilla coelebs * * § 

Buntspecht Dendrocopos major * * § 

Elster Pica pica * * § 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla * * § 

Grünfink Chloris chloris * * § 

Grünspecht Picus viridis * * §§ 

Haussperling Passer domesticus * * § 
Heckenbraunelle Prunella modularis * * § 

Kleiber Sitta europaea * * § 

Kohlmeise Parus major * * § 
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla * * § 
Rabenkrähe Corvus corone * * § 

Ringeltaube Columba palumbus * * § 

Rotkehlchen Erithacus rubecula * * § 

Schleiereule Tyto alba * V §§ 
Singdrossel Turdus philomelos * * § 

Star Sturnus vulgaris 3 3 § 

Stieglitz Carduelis carduelis * V § 

Türkentaube Steptopelia decaocto * * § 
Zaunkönig Troglodytes troglodytes * * § 

Zilpzalp Phylloscopus collybita * * § 

Erläuterungen: Schutzstatus und Gefährdung in der Vorhabenfläche potenziell zu erwartenden europäischen Vogelarten  
  hellgrau hervorgehobene Zeilen: Strenger Schutz bzw. Rote-Liste-Status ab Kategorie V und höher. (RL: Krüger & 
  Sandkühler, 2021) 

   Der Hinweis auf den alten/neuen Rote Liste-Status erfolgt bei Arten, deren Status sich innerhalb der neuen Roten 
  Liste Nds. verändert hat. 

   RL - Nds.: (alt): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvogelarten (Krüger & Nipkov 2015) 
  (neu): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvogelarten (Krüger & Sandkühler 2021), RL D: 
  Rote Liste der in Deutschland gefährdeten Brutvogelarten (Ryslavy et al. 2021), Region = Rote Liste Niedersachsen 
  Tiefland West, Gefährdungsgrad: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, * = ungefährdet. BNatSchG: 
  § = besonders geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG, §§ = streng geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 
  14 BNatSchG 
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4.2 Fledermäuse 

Die Vorhabenfläche weist eine gute Eignung als Jagdhabitat für die in Siedlungsbereichen 
verbreiteten Fledermausarten auf (s. Tabelle 3). Ein hohes Aufkommen von Beuteinsekten 
ist aufgrund des (feuchten) Grünlands, der Gehölze, der Sträucher im Bereich der Eichen-
wallhecke und des Entwässerungsgrabens westlich der Hofstelle zu erwarten. Eine Eignung 
als Leitlinie strukturgebunden fliegender Fledermausarten ist im Bereich der Eichenwallhe-
cke und der Saumgehölze am Vottjeweg gegeben. Potenzielle Quartierstrukturen wie 
Spechthöhlen, Astausfaulungen oder Rindentaschen ließen sich zahlreich innerhalb des 
Baumbestands in verschiedener Ausprägung nachweisen (Bsp.: s. Abbildung 12). Die ge-
fundenen Strukturen weisen zum Teil eine gute Eignung als Fledermausquartier für das ge-
samte zu erwartende gehölzbewohnende Artenspektrum auf. Die Eignung als Fledermaus-
quartier ist dabei nicht bei jeder Art von Höhlung gegeben. Im optimalen Fall entstand ein 
Raum, der nach oben ausgeweitet und damit gegen das Eindringen von Wasser geschützt 
ist und ein beruhigtes Kleinklima bietet.  
 

Tabelle 3: Artenliste der im Bereich der Vorhabenflächen zu erwartenden Fledermausarten 

Art, Schutzstatus und Artkürzel Quartiere in Jagdhabitat 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 
FFH Anhang IV, Rote Liste D: 3, Nds.: 2 

Höhlen in alten, großen Bäumen 
(Spechthöhlen), Winterquartiere oft in 
großer Entfernung in großen 
Baumhöhlen, Spalten an Gebäuden 
und Brücken oder an der Decke von 
Höhlen 

jagt schnellfliegend hoch und 
kaum strukturgebunden über 
Wäldern, Gewässern, 
Halboffenland 

Breiflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 
FFH Anhang IV, Rote Liste D: V, Nds.: 2 

Sommer wie Winter in Spalten, in/an 
Gebäudedächern, Scheunen 

jagt großräumig 
strukturgebunden, 
Wallhecken, Waldränder, 
Siedlungen 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 
FFH Anhang IV, RL D: -, Nds.: 3 

Sommer wie Winter in Spalten, in/an 
Gebäuden, Scheunen 

strukturgebunden, 
vegetationsnah, oft 
gewässernah 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 
FFH Anhang IV, Rote Liste D: G (gefährdete 
wandernde Art), NDS: 2 

Sommerquartiere in Spalten in 
Bäumen, Spechthöhlen, 
Fledermauskästen, Winterquartiere in 
Baumhöhlen, Holzstapeln und 
Gebäuden 

Halboffenland, Siedlungen, 
strukturgebunden, 
vegetationsnah 

Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 
FFH Anhang IV, Rote Liste D: 3, NDS: 2 

Sommerquartiere in Gebäuden oder in 
Spaltenquartieren an Bäumen (Höhlen, 
Rindentaschen). Winterquartiere vor 
allem in Höhlen, Stollen und Kellern. 

Flach und strukturgebunden 
an Waldrändern oder 
Vegetation auch oft 
gewässernah  

 Erläuterungen: Rote Liste BRD Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) Deutschlands (Meinig et 
al. 2020) Rote Liste NDS Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Säugetierarten 
(HECKENROTH et al. 1993)  

 Gefährdungskategorien: V = Vorwarnliste, 3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet. * = ungefährdet, G = 
Gefährdung unbekannten Ausmaßes, D =Datenlage unzureichend 

 

5 Rechtliche Grundlagen 

Artenschutzrechtliche Verbote 
Die planungsrelevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote sind in § 44 Abs. 1 
BNatSchG formuliert. Danach ist es verboten: 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädi-
gen oder zu zerstören; 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, und Wanderungszeiten er-
heblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-
tungszustand einer lokalen Population einer Art verschlechtert; 
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3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-
ten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 
Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten unter bestimmten Voraussetzungen Einschränkungen 
der speziellen artenschutzrechtlichen Verbote: 
Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im 
Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig 
sind, gelten für die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote folgende Maßgaben: Sind in 
Anhang IV a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder 
solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufge-
führt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit 
verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot 
des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang wei-
terhin erfüllt wird. Falls erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen fest-
gesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführten Arten gelten diese Maßgaben entsprechend. Sind andere beson-
ders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder 
Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- oder Vermarktungsverbote vor. 
 
Anwendungsbereich 
Die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zum Artenschutz unterscheiden zwischen 
besonders geschützten Arten und streng geschützten Arten. Alle streng geschützten Arten 
sind zugleich als deren Teilmenge auch besonders geschützte Arten. Welche Arten zu den 
besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten bzw. den streng geschützten Arten zählen, 
ist in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG bzw. der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV 
2005), Anlage 1 Spalte 2 und 3 geregelt: 
 

 streng geschützte Arten: Arten, die in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 
des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wild lebender 
Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (EG Handel-Verordnung 
1996), in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie - FFH-
RL) genannt sind sowie die Arten nach Anlage 1, Spalte 3 der BArtSchV. 

 besonders geschützte Arten: Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder An-
hang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgeführt sind, die europäischen Vogelarten 
im Sinne des Artikels 1 der Vogelschutzrichtlinie (VS-RL), die Arten nach Anlage 1, 
Spalte 2 der BArtSchV sowie die streng geschützten Arten (s.o.). 

 
In § 44 Abs. 5 BNatSchG wird der Anwendungsbereich der Verbotstatbestände für nach § 17 
BNatSchG zugelassene Eingriffe sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zuläs-
sige Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG auf europäische Vogelarten, Ar-
ten des Anhangs IV FFH-RL sowie solche Arten eingeschränkt, die in einer Rechtsverord-
nung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG1 aufgeführt sind. Zudem liegt danach kein Verstoß 
gegen § 44 Abs. 3 BNatSchG vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten – ggf. unter Hinzuziehung vorgezo-
gener Ausgleichsmaßnahmen – im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 
 
Ausnahme- und Befreiungsmöglichkeiten 
Sofern Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG einschlägig oder deren 
Einschlägigkeit nicht sicher auszuschließen sind, wird für diese jeweils untersucht, ob die 
Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG vorliegen. Im Folgenden sind das das Fehlen 

                                                
1 Eine Rechtsverordnung liegt bisher nicht vor. 
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einer zumutbaren Alternative, die Aufrechterhaltung des (günstigen) Erhaltungszustands ei-
ner Art sowie zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses. 
 
Ergänzung zum Tötungsverbot 
Bei der Feststellung, ob § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) einschlägig ist, ist zu 
beantworten, ob es durch das geplante Vorhaben zu einem signifikant erhöhten Tötungsrisi-
ko für die untersuchungsrelevanten Arten kommt. Die Prognose einer vorhabenbedingt er-
höhten Mortalität erfolgt einzelfallbezogen anhand der Vorhabenauswirkungen und der be-
trachteten geschützten Arten und ihrer Ökologie.  
BMVI (2020, S. 27, 28) formuliert dazu wie folgt: „Das Tötungsverbot ist grundsätzlich indivi-
duenbezogen. Dennoch stellt nicht jede mögliche Verletzung oder Tötung eines geschützten 
Tieres eine Verbotsverletzung dar. Sofern alle zumutbaren Maßnahmen zur Vermeidung von 
Individuenverlusten umgesetzt werden, wird das Tötungsverbot durch ein Vorhaben nur 
dann verletzt, wenn sich das Tötungs- und Verletzungsrisiko über das ohnehin bestehende 
allgemeine Lebensrisiko des Tieres hinaus signifikant erhöht. (...) Von einer Erhöhung „in 
signifikanter Weise“ kann in der Regel ausgegangen werden, sofern es um Tiere solcher Ar-
ten geht, die aufgrund ihrer Verhaltensweisen gerade im Bereich des Vorhabens ungewöhn-
lich stark von den Risiken des vorhabenbedingt entstehenden Betriebs oder von den Bau-
maßnahmen betroffen sind [z.B. durch bedeutende Wanderwege, traditionelle Flugstrecken 
oder anderweitig bedeutende Vorkommen empfindlicher Arten (z.B. essentielle Nahrungsge-
biete) im vorhabenbedingten Wirkbereich] und sich diese besonderen Risiken durch die kon-
krete Ausgestaltung des Vorhabens einschließlich geplanter Vermeidungsmaßnahmen nicht 
beherrschen lassen.“ 

Ergänzung zum Störungsverbot 
Mit den Urteilen des EuGH vom 04.03.2021 in der Rechtssache Skydda Skogen (C-473/19 
und C-474/19) entstanden nationalrechtliche Unsicherheiten bei der Anwendung des § 44 
BNatSchG. Der EuGH widerspricht in diesen Urteilen der rein populations- und erhaltungs-
zustandsbezogenen Betrachtungsweise des BNatSchG in Bezug auf das Störungsverbot 
(Zugriffsverbot Nr. 2) in Bezug auf Anhang IV-Arten. Demnach kann das Störungsverbot für 
Anhang IV-Arten bereits im Einzelfall erfüllt sein, wenn ein einzelnes Individuum einer Art 
gestört wird, auch wenn keine Auswirkungen auf die lokale Population der Art bzw. den Er-
haltungszustand zu erwarten sind. Für alle weiteren europäischen Vogelarten wird hingegen 
angenommen, dass die bisherige Rechtspraxis weiterhin gilt und der Erhaltungszustand der 
lokalen Population Prüfmaßstab ist 2. 
Analog der Prüfpraxis zum Tötungsverbot wird auch für das Störungsverbot nachfolgend ei-
ne Relevanzschwelle angenommen, an der das Eintreten des Verbotstatbestands für An-
hang IV-Arten gemessen wird. Die Schwelle wird überschritten, wenn es zu einer signifikan-
ten Erhöhung des vorhandenen sozialadäquaten Risikos kommt, gestört zu werden. Im Fol-
genden wird jede Tätigkeit, welche zu einer Verringerung der Fitness (Verringerung der 
Überlebenschancen, des Fortpflanzungserfolgs oder der Fortpflanzungsfähigkeit) eines Indi-
viduums einer Anhang IV-Art führt, als tatbeständig im Sinne der EU-Kommission (2021, S. 
31 ff.) und damit in diesem Gutachten vorsorglich als „erhebliche Störung“ definiert. 
Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens erfolgt zunächst hilfsweise eine individuenbezoge-
ne Sachverhaltsermittlung (Konfliktbeschreibung) und -bewertung. In einem zweiten Schritt 
erfolgt ergänzend gemäß der geltenden Anforderungen des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG die 
Konfliktbewertung auf der Ebene der „lokalen Population“ der betroffenen Art. 
 
 
 

                                                
2 Dazu führt Lau (2021, S. 462) wie folgt aus: „Da sich der EuGH im Urteil vom 4. 3. 2021 lediglich zu Art. 12 FFH-RL äußerte, 

können dem Urteil zunächst auch nur Aussagen zum Schutz der in Anhang IV der FFH-Richtlinie gelisteten Arten entnom-
men werden. In Bezug auf die europäischen Vogelarten fehlt es hingegen nicht nur aufgrund fehlender Einlassungen des 

EuGH hierzu an jeglichen Anhaltspunkten für einen Individuenbezug des Störungsverbots. Verbietet doch Art. 5 lit. d) VRL 
die Störung von Vögeln nur, sofern sich diese Störung auf die Zielsetzung dieser Richtlinie erheblich auswirkt.“ 
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Ergänzungen zum Schutz von Lebensstätten 

In welchem Fall eine Fortpflanzungs- und Ruhestätte dem Schutz des Art. 12 Abs. 1 lit. D 
FFH-RL bzw. in Umsetzung dessen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG unterliegt, liegt eine Ge-
richtsentscheidung des EuGH vor (Rechtsache C-357/20 vom 28.10.2021) vor. Danach ist 
auch von einem Eintreten des Verbotstatbestands auszugehen, wenn die Zerstörung eine 
zwar aktuell nicht genutzte Fortpflanzungs- und Ruhestätte betrifft, jedoch aber eine „hinrei-
chend hohe Wahrscheinlichkeit“ besteht, dass die Art an diese Ruhestätte zurückkehrt (Rn. 
43 des Urteils). 

6 Artenschutzrechtliche Prognose 

Im Ergebnis der Begehung und Potentialabschätzung sind Fledermäuse und Brutvögel po-
tenziell von den Wirkungen des Vorhabens betroffen. Im Folgenden wird betrachtet, inwie-
fern die Vorhabenwirkungen Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG auf die prüfungsrelevante Arten auslösen können.  

6.1 Prognose Vorhabenwirkungen 

Tabelle 4 führt auf, welche Vorhabenwirkungen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG auf welche Arten/ Artengruppen auslösen können. 
 
Tabelle 4 Auslösung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 

Art/ 
Artengruppe 

Vorhabenwirkungen und Verbotstatbestände - baubedingt 

bauzeitliche Schallimmis-
sionen, visuelle Wahrneh-
mung 

 Inanspruchnahme von Flächen und Lebensräumen durch 
Baufeldvorbereitung und Bauumsetzung 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2  
(Störung) 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 
(Tötung) 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

(Lebensstättenverlust) 
Brutvögel (§) ja ja ja 

Fledermäuse (§§) nein ja ja 

 

Vorhabenwirkungen und Verbotstatbestände - anlagebedingt 

visuelle Wahrnehmung 
 Inanspruchnahme von Flächen und Lebensräumen durch 
Überprägung 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2  
(Störung) 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 
(Tötung) 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

(Lebensstättenverlust) 
Brutvögel (§) ja nein nein 

Fledermäuse (§§) nein nein nein 

 

Vorhabenwirkungen und Verbotstatbestände - betriebsbedingt 

Schallimmissionen, visuelle Wahrnehmung 

§ 44 Abs. 1  Nr. 2  
(Störung) 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 
(Tötung) 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

(Lebensstättenverlust) 
Brutvögel (§) ja nein ja 

Fledermäuse (§§) ja nein ja 

 
Erläuterung: Art/Artengruppe: § = besonders geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG, §§ = Streng ge-

schützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 
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6.1.1 Brutvögel 

Gegenstand der artenschutzrechtlichen Betrachtung sind hier alle europäischen (wildleben-
den, heimischen) Vogelarten.  
Da bei euryöken, landes- und bundesweit ungefährdeten, wenig störungsanfälligen und 
ubiquitären Arten wie z.B. Amsel, Buchfink, Blaumeise oder Zilpzalp keine populationsrele-
vanten Beeinträchtigungen zu erwarten sind, ist es in der Planungspraxis üblich, diese Arten 
nur im Hinblick auf § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 (Tötung) und § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 3 
(Verlust von Lebensstätten) in der artenschutzrechtlichen Prognose weiter zu betrachten. In 
Bezug auf § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 2 (Störung) finden Auswirkungen auf diese sogenann-
ten Allerweltsarten über den flächenbezogenen Biotoptypenansatz der Eingriffsregelung 
(einschließlich Vermeidung und Kompensation) hinreichend Berücksichtigung (vgl. Kap. 5). 
Der Vorhabenfläche kommt keine besondere Bedeutung für gefährdete Brutvögel zu. Alle 
der in der Tabelle 3 aufgeführten Arten sind weit verbreitet und häufig. Auch die in Gefähr-
dungskategorien geführte Art Star ist weit verbreitet und in ländlichen Siedlungsbereichen 
häufig anzutreffen. Der Grünspecht und die Schleiereule genießen nach BArtSchV strengen 
Schutz. Es handelt sich um überwiegend anpassungsfähige Arten, die häufig in siedlungs-
nahen Gehölzen oder in/an Gebäuden brüten. Die in den Vorhabenflächen stehenden Ge-
bäude, Bäume, Sträucher und die Vegetation auf der Weidefläche sind vollständig vom Vor-
haben betroffen. Das stellt eine erhebliche Beeinträchtigung im Sinne der Eingriffsregelung 
für die zu erwartenden Brutvogelarten dar. Vögel (besonders Eier und Jungtiere), die sich in 
den Nestern befinden, können bei den Arbeiten zur Baufeldvorbereitung verletzt oder getötet 
werden, wodurch potenziell ein Verbotstatbestand des Tötungsverbots nach § 44 BNatSchG 
Abs. 1 Nr. 1 zutreffen kann. 
Baubedingte Störungen durch Schallimmissionen und visuelle Wahrnehmung im Sinne des 
Störungsverbots (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) sind bei Schleiereule und Grünspecht mög-
lich, bei den übrigen Arten aber unwahrscheinlich, da sich die Vorhabenfläche inmitten von 
Verkehrsflächen und Gewerbebebauung befindet. Von einer Vorbelastung bzw. Gewöhnung 
an Lärm und Anwesenheit von Menschen ist bei diesen Arten daher auszugehen. 
Auch der Verlust von Lebens- und Vermehrungsstätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG ist zu erwarten. Dieser Punkt wird allerdings bei Vermehrungsstätten erst dann 
einschlägig, wenn eine „hinreichend hohe Wahrscheinlichkeit“ besteht, dass die Art an ihre 
Ruhe oder Vermehrungsstätte zurückkehrt (vgl. Kap. 5). Innerhalb der Vorhabenflächen ist 
mit der Schleiereule eine Art vorhanden (über Speiballen nachgewiesen, s. Abbildung 10), 
bei der eine hinreichend hohe Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass die Art an ihre Ruhe- 
oder Vermehrungsstätte zurückkehrt. Auch der Star nutzt seine Bruthöhlen über mehrere 
Brutsaisons. 
 
Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist unter Einbeziehung von Ver-
meidungsmaßnahmen näher zu betrachten.  

6.1.2 Fledermäuse  

Die Eignung der Vorhabenfläche als Fledermauslebensraum erstreckt sich auf Quartierstät-
ten in und Jagdaktivitäten entlang der Gehölze sowie Quartierstätten in den Gebäuden. Die 
zu erwartenden Arten sind als Kulturfolger vergleichsweise unempfindlich gegenüber anthro-
pogenen Störungen. Eine erhebliche Beeinträchtigung im Sinne der Eingriffsregelung für die 
zu erwartenden Fledermausarten (s. Tabelle 3) stellt die für das geplante Vorhaben notwen-
dige Fällung der Gehölze und der Rückbau der Gebäude dar, wenn nicht ausgeschlossen 
werden kann, dass sich in Nutzung befindliche Quartierstätten darin befinden, da Tötungen 
in Bezug auf die Vorhabenwirkungen nur im Bereich von Quartieren geschehen können. Ein 
Verbotstatbestand der Tötung nach § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 ist daher nicht auszuschlie-
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ßen. Ein Verlust von Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist nicht auszuschlie-
ßen, da die Vorhabenfläche neben dem hohen Quartierpotenzial über eine hohe Eignung als 
Jagdgebiet aufweist (s. Kap. 4.2). Eine Störung im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
von nächtlich jagenden Fledermäusen kann nicht ausgeschlossen werden, da Schall- und 
Lichtimmissionen durch auf der Vorhabenfläche geplante Struktur im Umfeld der Vorhaben-
fläche als Vorbelastung und Gewöhnungsfaktor nur in geringem Maß und einigem Abstand 
zur Vorhabenfläche vorliegen. 

6.2 Vertiefende Prognose 

Kapitel 6.1 begründet die nicht auszuschließenden Punkte zu erwartender artenschutzrecht-
licher Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG zum Tötungsverbot sowie zum Stö-
rungsverbot und zum Lebens-/ Vermehrungsstättenverlust für Brutvögel und Fledermäuse 
zur näheren Untersuchung. 
 

6.2.1 Brutvögel 

Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung)  

Betrachtungsrelevant sind Verluste von Elterntieren, Eiern oder nicht flüggen Jungvögeln 
während der Baufeldräumung innerhalb der oben aufgeführten Habitatstrukturen, wenn diese 
während der Brutzeit der vorkommenden Vogelarten durchgeführt werden. Durch eine Bau-
zeitenbeschränkung und/oder ökologische Baubegleitung lassen sich Tötungen vermeiden. 
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird unter Berück-
sichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen ausge-
schlossen. 

Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
(Tötung) werden folgende Maßnahmen notwendig: 
 Erforderliche Baufeldräumung, Gebäuderückbau und Gehölzentfernung hat außerhalb 

des Zeitraumes 1. März bis zum 30. September (Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere 
und Pflanzen gem. § 39 BNatSchG) zu erfolgen (Bauzeitenbeschränkung). 

 Erfolgen die Baufeldräumung; Rückbau und Gehölzentfernung während der Brutzeit, hat 
vor Beginn der Arbeiten zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß  
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung) für potenziell brütende Vogelarten eine Überprü-
fung auf Nester bzw. nistende Brutvögel im Vorhabenbereich durch eine ökologische 
Baubegleitung zu erfolgen. 

 

Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung)  

Bei euryöken, landes- und bundesweit ungefährdeten und ubiquitären Arten, wie z.B. Amsel, 
Singdrossel oder Blaumeise sind vorhabenbedingt keine populationsrelevanten Beeinträchti-
gungen zu erwarten (s.o.). Bei den nach BArtSchV streng geschützten Arten ist durch Bau-
feldvorbereitung, Bauphase und Betrieb von Störungen auszugehen, da die Gebäude und 
die Eichenwallhecke derzeit relativ ungestört sind.  
Die Veränderung vom Ist-Zustand zum Planzustand verändert das derzeitige Habitat aller-
dings derart, dass diese Arten nach Baufeldvorbereitung innerhalb der Vorhabenfläche oh-
nehin keinen geeigneten Lebensraum mehr vorfinden und sich dadurch nicht im von Störwir-
kungen beeinträchtigten Bereich aufhalten werden. Eine Störwirkung während der Baufeld-
vorbereitung trifft nur auf die Schleiereule zu, da sich diese auch im Winter tagsüber in Ge-
bäuden aufhält. 
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Durch eine Bauzeitenbeschränkung und/oder ökologische Baubegleitung lassen sich erheb-
liche Störungen vermeiden. 
 
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird unter Be-
rücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen aus-
geschlossen. 
Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
(Störung) werden folgende Maßnahmen notwendig: 
 Die Baufeldräumung hat außerhalb des Zeitraumes 1. März bis zum 30. September (All-

gemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen gem. § 39 BNatSchG) zu erfolgen 
(Bauzeitenbeschränkung). 

 Beim Rückbau der Gebäude hat vorab durch eine ökologische Baubegleitung eine Kon-
trolle zu erfolgen, ob die Schleiereule sich im Gebäude aufhält. Ist das nicht der Fall, 
muss als erste Maßnahme des Rückbaus unmittelbar im Anschluss die Dachbedeckung 
entfernt werden, um der Eule das Quartier unattraktiv zu machen. Weitere Rückbau-
schritte gefährden den tagsüber schlafenden Vogel dann nicht mehr. Bei Anwesenheit 
der Schleiereule ist die zuständige Behörde zu benachrichtigen, um das weitere Vorge-
hen zu ermitteln.  

 

Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Lebensstättenverlust)  

Für die in den Vorhabenflächen innerhalb der überplanten Gehölze zu erwartenden Brutvo-
gelarten kann davon ausgegangen werden, dass die Scheuchwirkung durch das Bauvorha-
ben und Betriebsimmissionen keine populationsrelevante Erheblichkeit erreicht. Für Grün-
specht und Schleiereule ist von relevanten Scheuchwirkungen auszugehen, die den Bereich 
der Vorhabenfläche für die Arten als Lebensraum ungeeignet machen. Ein Lebensstättenver-
lust nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 wird für alle Brutvögel außer die Schleiereule durch die Entfer-
nung der Bäume auf der Vorhabenfläche einschlägig. 
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird unter Be-
rücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen aus-
geschlossen. 
 
Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 
(Lebensstättenverlust) werden folgende Maßnahmen notwendig: 
 Der Verlust von Gehölzen ist durch geeigneten kurzfristigen Ersatz von Brutplätzen für 

Höhlenbrüter durch insgesamt 20 Höhlenbrüternistkästen (8 Kästen Star, Schlupfloch-
durchmesser 45 mm und 12 Kästen Blaumeise/Sumpfmeise, Schlupflochdurchmesser 26 
mm) auszugleichen. Die Kästen werden in der Umgebung (etwa 50 - 100 m Abstand zum 
Baufeld in verbleibendem Gehölzbestand) angebracht. Es muss darauf geachtet werden, 
dass die Kästen den jeweiligen Bedürfnissen der Arten entsprechen. Um die Funktionali-
tät der Kästen zu gewährleisten, müssen diese außerdem jährlich gewartet werden und 
Effizienzkontrollen nach einem, zwei und fünf Jahren durchgeführt werden. 

 Als kurzfristiger Ausgleich für den Verlust von Brutplätzen von Gehölz- und Strauchbrü-
tern ist in geringer Distanz zur Vorhabenfläche (bis ca. 3 km) eine heimische Wildsträu-
cherhecke von 30 m Länge anzulegen. Falls letzteres im Rahmen der Eingriffsregelung 
ohnehin vorgenommen wird, sind keine weiteren Maßnahmen notwendig. 
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6.2.2 Fledermäuse 

Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung)  

Betrachtungsrelevant sind Verluste von Elterntieren oder Jungtieren während der Baufeld-
räumung innerhalb der Gebäude und des Baumbestandes der Vorhabenfläche, wenn diese 
während der Hauptaktivitätszeit oder Winterruhe der Artengruppe durchgeführt werden. In-
nerhalb des Gebäudes sind nur Bereiche innerhalb des Daches als Quartierstandorte geeig-
net. Der Zustand des Daches ist bereits jetzt derart schadhaft, dass etwaige Spaltenquartiere 
durch das Außenklima unwahrscheinlich sind, aber nicht auszuschließen. Durch eine Bau-
zeitenbeschränkung und ökologische Baubegleitung lassen sich Tötungen aber vermeiden. 
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird unter Be-
rücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen aus-
geschlossen. 

Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
(Tötung) werden folgende Maßnahmen notwendig: 
 Die Baufeldräumung hat außerhalb des Zeitraumes 1. März bis zum 30. September (All-

gemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen gem. § 39 BNatSchG) zu erfolgen 
(Bauzeitenbeschränkung). 

 Vor Beginn der Baufeldräumung hat (auch im Winterhalbjahr) zur Vermeidung der Erfül-
lung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung) eine endo-
skopische Überprüfung auf potenziell in Baumquartieren befindliche Fledermäuse im 
Vorhabenbereich durch eine ökologische Baubegleitung zu erfolgen. Die entsprechenden 
Bäume mit Quartierpotenzial sind farblich markiert (s. Abbildung 12). Bei Befund sind un-
ter Absprache mit der zuständigen Behörde geeignete Vermeidungsmaßnahmen zu er-
mitteln. Möglich sind Quartierverschlüsse, die den Tieren das Entweichen ermöglichen, 
aber eine Rückkehr verhindern. Alternativ können ganze Stammteile inkl. der Höhlen an 
anderen Orten an bestehende Gehölze montiert werden, um Quartiere zu erhalten. 

 Beim Rückbau der Gebäude hat die Abdeckung des Daches abschnittweise innerhalb 
weniger Tage zu erfolgen, um die Tiere durch die Standortveränderung zu einem Wech-
sel auf andere Quartierstandorte zu bewegen.  

 

Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung)  

Bei gebäudebewohnenden, kulturfolgenden Arten wie der Breitflügel- und der Zwergfleder-
maus sind keine populationsrelevanten Beeinträchtigungen durch anlage- und betriebsbe-
dingte Vorhabenwirkungen zu erwarten. Ebenso beim potenziell im UG lebenden Großen 
Abendsegler, dessen Flugaktivität sich im strukturierten Raum auf Luftschichten oberhalb der 
Baumwipfel beschränkt, die in geringerem Maß von bodennahen Emissionen wie Licht und 
Schall beeinflusst sind. Bei den anderen im UG zu erwartenden Arten (s. Tabelle 3) ist von 
geringen Störungen und einer damit verbundenen Meidung der betroffenen Bereiche, durch 
Beleuchtung von Baufeld und Gebäuden auszugehen. Aufgrund der Vorbelastung durch die 
nahe Straße und deren Betriebsimmissionen, erreicht der Eingriff in seiner Wirkintensität 
nicht die Erheblichkeitsschwelle für die lokale Population. 
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird ausgeschlos-
sen. 
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Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Lebensstättenverlust)  

Von einem Lebensstättenverlust nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Rodung von potenziellen 
Quartierstätten in Gehölzen und Gebäuden sowie dem Verlust von Jagdhabitat entlang von 
Baumreihen) der im Bereich der Vorhabenflächen zu erwartenden Arten ist auszugehen.  
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird unter Berück-
sichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen ausge-
schlossen. 
Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 
(Lebensstättenverlust) werden folgende Maßnahmen notwendig: 
 Als vorsorglichen Ausgleich für den Verlust von potenziellen Fledermausquartieren sind 

10 Fledermaushöhlen (selbstreinigende Kleinfledermaushöhle aus Holzbeton) in der 
Umgebung (ab etwa 50 m Abstand zum Baufeld in geeigneten verbleibenden Gehölz-
strukturen) anzubringen. 

 Als kurzfristiger Ausgleich für den Verlust von Jagdhabitat und Leitlinien ist in geringer 
Distanz zur Vorhabenfläche (bis ca. 3 km) eine heimische Wildsträucherhecke anzule-
gen. Falls letzteres im Rahmen der Eingriffsregelung ohnehin vorgenommen wird, sind 
keine weiteren Maßnahmen notwendig. 

 

7 Fazit und Ergebnis 

Durch das geplante Vorhaben des Bebauungsplans Nr. 146 „Nördlich der Sater Landstraße‟ 
ist das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs. 1 bis 3 
BNatSchG nicht auszuschließen. Im Kapitel 6.1 wurde aufgeführt, welche Auswirkungen auf 
Brutvögel und Fledermäuse durch die Planung auftreten können (Prognose). Andere arten-
schutzrechtlich relevante Artengruppen (Tiere und Pflanzen) lassen sich aufgrund der in der 
Vorhabenfläche vorherrschenden Lebensraumtypen und der Lage im Raum ausschließen. 
 
Im Ergebnis der vertieften artenschutzrechtlichen Prognose wurden Fledermäuse und Brut-
vögel als prüfungsrelevant ermittelt. Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
i.S. des § 44 kann für beide Artengruppen nicht ausgeschlossen werden (s. Kap. 6.2) 
 
Für die im UG vorkommenden europäischen (wildlebenden, heimischen) Vogelarten ergibt 
die vertiefende Prognose unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung (Bau-
zeitenbeschränkung / ökologische Baubegleitung und Kompensation von Sträuchern und 
Habitatstruktur) kein Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
BNatSchG.  
 
Für die im UG vorkommenden Fledermausarten ergibt die vertiefende Prognose unter Be-
rücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung (Bauzeitenbeschränkung / ökologische 
Baubegleitung, Kompensation von Höhlenbäumen und Jagdgebietsvegetation) kein Eintre-
ten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG.  
 
Die Ausarbeitung von Artenschutzfachbeitrag und UsaP wurde nach bestem Wissen und 
Gewissen und mit größter Sorgfalt erstellt. Der Beitrag besteht aus 13 Seiten, Literaturver-
zeichnis und 6 Seiten Bildanlagen (Gesamtseitenzahl: 20 Seiten) 
 
Unterschrift 
 

 
               Christian Wecke 
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9 Anhang 

 
Abbildung 3 Übersicht über die vom BBP Nr. 146 abgedeckte Hofstelle 

 
Abbildung 4 Detail: Stall- und Nebengebäude von Westen 
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Abbildung 5 Übersicht: Eichen-Wallhecke westlich der Hofstelle 

 
Abbildung 6 Übersicht: Weidegrünland zwischen Hofstelle und Sater Landstraße 

 
Abbildung 7: Detail: Entwässerungsgraben westlich der Hofstelle 



Bebauungsplan Nr. 146 
Gemeinde Saterland 

 Potenzialabschätzung und 
artenschutzrechtliche Prognose 2024

  
 

 

 Seite 17 von 20

 
 
 

 

Abbildung 8 Detail: Aufgekommene Gehölze um die Gebäude der Hofstelle 

 

Abbildung 9 Detail: Balkenlage des Strohbodens 
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Abbildung 10 Detail: Speiballen der Schleiereule 
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Abbildung 11 Detail: Starke Alteiche in der Wallhecke westlich der Hofstelle 
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Abbildung 12 Detail: Markierter Habitatbaum mit Ausfaulung 
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Anlage 7 

der Begründung 
zur 

61. Änderung des 
Flächennutzungsplanes 

  
 

Externe Kompensation 
 

Übersicht  
   

Büro für Stadtplanung, Werlte; 04/2024  

Externe Kompensationsmaßnahme 
Flurstücke 3, 4 und 5, Flur 15, Gemarkung Ramsloh 
Gesamtgröße: 94.735 qm / 189.470 WE 
 
zugeordnet: 
BBP Nr. 137    16.183 qm /   32.365 WE 
Verlegung v. Komp. (Flurst.54, Flur 15)   5.792 qm /   11.584 WE 
BBP Nr. 145    10.038 qm /   20.075 WE 
 
noch zur Verfügung stehen  62.723 qm /   125.446 WE 

Quelle: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de 

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds. Vermessungs- und Katasterverwaltung 
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61. Änderung des 
Flächennutzungsplanes 

  
 

Wallheckenersatz 
 

Übersicht   

04/2024         Büro für Stadtplanung, Oldenburg  
 

Externe Kompensationsmaßnahme 
Flurstück 129/7, Flur 13, Gemarkung Ostrhauderfehn 
Zur Verfügung (Wallheckenersatz): 345 m Länge 
zugeordnet (Wallheckenersatz): 
BBP Nr. 66, 4. Änderung (Teilbereich 1): 135 m  
noch zur Verfügung:    210 m 

Quelle: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de 

Quelle: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de 




